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emotionale aspekte prägen die situation stark. profitieren sie von unserer 25-jährigen  
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orientierungsgespräch.
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Vorwort

Start-up: selbstständig 

oder angestellt – eine 

Entscheidungsgrundlage

Nach der Ausbildung und einigen Jahren in Anstellung fragen sich 
etliche Zahnärztinnen und Zahnärzte, ob das der richtige Weg ist und 
was noch kommen wird. Wäre ich glücklicher in der Selbstständigkeit 
oder stimmen Sprüche wie selbstständig gleich selbst und ständig? 
Wir gehen auf verschiedene Aspekte wie Vertragsmodelle, Versiche-
rungen und Finanzierung ein. 

Wir beleuchten ausserdem ein Thema, über das niemand gern spricht 
oder sich Gedanken macht, obwohl es sehr wertvoll wäre. Der Käufer 
oder Verkäufer stirbt vor der Praxisübergabe – wer hat welche Rech-
te und Pflichten? Eine schwierige Situation, aber besser zu meistern, 
wenn man weiss, was zu tun ist. 

Im Bereich Medizin freuen wir uns, einen Artikel über risikoadaptier-
te Abklärung und Therapie bei Schilddrüsenknoten und -karzinomen 
publizieren zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der Lektüre und einen farbenfro-
hen Herbst. 

Herzlichst
Larissa von Arx-Federer
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Sobald ein Zahnarzt in einer Zahnarztpra-
xis tätig sein möchte, gleich ob angestellt 
oder selbstständig, wird er sehr rasch mit 
der Frage der richtigen Vertragsform kon-
frontiert. Unsere Erfahrung zeigt, dass die 
Kunden grösstenteils einfach einen Vertrag 
haben möchten, der optimal ihren persön-
lichen Wünschen entspricht. In der Realität 
ist es jedoch unvermeidbar, etwas struktu-
rierter vorzugehen und zuerst die genauen 
Absichten und Pläne beider Parteien näher 
zu definieren.

Eine erste wichtige Entscheidung ist die 
Langfristigkeit der zukünftigen Bindung 
(kurz = vorerst angestellt, länger = vorerst 
Anstellung oder Infrastrukturnutzung (Be-
währungszeit) und später Gesellschaftsver-
trag). Die Orientierung anhand wesentlicher 
Kriterien wie beispielsweise selbstständig/
unselbstständig, Mitbesitz / kein Besitz, 
Mehrwertsteuer usw. hilft den Zahnärzten 
meist, schnell ans richtige Ziel zu gelangen. 
Die unten stehende Grafik stellt ein mögli-
ches Entscheidungsdiagramm dar.

Vertragsformen in der Zahnarztpraxis – 

ein Überblick

Hanriet Tamazian-Yücel (FEDERER & PARTNERS)

6
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Zur Validierung der Entscheidung 
empfehlen wir, die Übersicht der 
Vertragsformen zu konsultieren und 
die Entscheidung zu bestätigen 
oder zu verwerfen.



Anstellungsvertrag
Infrastrukturnutzungs-
vertrag

Gesellschafts-
vertrag

Art der Tätigkeit 
Unselbstständig, 
angestellt 

Selbstständig
Selbstständig, 
gleichberechtig-
ter Partner

Besitzverhält-
nisse 

Kein Besitz Kein Besitz 
Anteilmässiger 
Besitz

Lohn/Abgabe

Lohn 32–50 %* vom 
Umsatz aus medizini-
scher Leistung exklusi-
ve Medikamente
*je nach Fachgebiet

Abgabe 40–50 %* vom 
Umsatz aus medizinischer 
Leistung exklusive Medi-
kamente
*je nach Fachgebiet

Kostenteilungs-
modell  
(kein Lohn, keine 
Abgabe, die effektiven 
Kosten werden nach 
definierten Kriterien 
geteilt)

Mehrwertsteuer Keine

8,1 % auf Abgabesumme 
(kann jedoch ein Antrag 
auf Befreiung gestellt 
werden, wenn gewisse 
Kriterien erfüllt und ein-
gehalten werden können)

Keine, da Kosten-
teilungsmodell 

AHV-Arzt
Ja, Basis Lohnsumme
(je ½ Arbeitgeber/
Arbeitnehmer)

Ja, 10 % vom Reingewinn
Ja, 10 % vom  
Reingewinn 

BVG-Arzt
Ja, Basis Lohnsumme
(je ½ Arbeitgeber/ 
Arbeitnehmer)

Optional Optional 

Berufshaft-
pflichtversiche-
rung

Durch Arbeitgeber Selbst Selbst 

Eigene Buchfüh-
rung (Treuhand)

Nein Ja Ja

Steuerliche 
Vorteile 
(z. B. Abzugs-
möglichkeiten)

Nein Ja Ja

Steuerdomizil Wohnort Arbeitsort Arbeitsort

Kündigungsfrist 
(typischerweise) 

3–6 Monate 6–12 Monate ≥ 12 Monate

Vertragsformen in der Zahnarztpraxis – Übersicht

8
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Arbeitgeber Arbeitnehmer

behält 50–68 % vom Umsatz aus medizini-
scher Leistung exklusive Medikamente

erhält 32–50 % vom Umsatz aus medizini-
scher Leistung exklusive Medikamente

bezahlt ½ AHV/BVG etc.
½ AHV/BVG usw. werden vom Lohn in 
Abzug gebracht

bezahlt Berufshaftpƃichtversicherung –

Infrastrukturgeber (Praxisinhaber) Infrastrukturnutzer 

erhält 40–50 % vom Umsatz aus medizini-
scher Leistung exklusive Medikamente des 
Infrastrukturnutzers

bezahlt 40–50 % von seinem Umsatz aus 
medizinischer Leistung exklusive Medika-
mente

kassiert 8,1 % Mehrwertsteuer und zahlt 
diese weiter an die Mehrwertsteuerbehörde
(kann jedoch ein Antrag auf Befreiung gestellt werden, 
wenn gewisse Kriterien erfüllt und nachgewiesen werden 
können)

bezahlt 8,1 % Mehrwertsteuer auf dem 
abzugebenden Infrastrukturnutzungsbetrag
(kann jedoch ein Antrag auf Befreiung gestellt werden, 
wenn gewisse Kriterien erfüllt und nachgewiesen werden 
können)

– bezahlt BVG, AHV usw.

– bezahlt Berufshaftpƃichtversicherung

Finanzielle Pflichten: Wer bekommt was? 
Wer bezahlt was?
Nachfolgend wird dargestellt, wie sich die 
finanziellen Pflichten bei den verschiedenen 
Vertragsformen für die Vertragsparteien ge-
stalten.

Infrastrukturnutzungsvertrag
Finanzielle Pflichten: Abgabe 40–50 % vom Umsatz aus medizinischer Leistung exklusive Medi-
kamente + Mehrwertsteuer

Anstellungsvertrag
Finanzielle Pflichten: Lohn, typische Grössen-
ordnung 32–50 % vom Umsatz aus medizi-
nischer Leistung exklusive Medikamente (je 
nach Fachgebiet)



Wie bei der Vertragsausgestaltung vorzu-
gehen ist
Es spricht nichts dagegen, bestehende Ver-
träge von Kollegen als erste Orientierung 
zu studieren. Man sollte aber dabei immer 
bedenken, dass keine Situation gleich und 
entsprechend individuell zu beurteilen ist. 
Dies gilt auch für die Vertragsausgestaltung. 
Vorlagen sind wie Fertiggerichte aus dem 
Alubeutel – sie verfügen über genügend Ka-
lorien, decken die Bedürfnisse jedoch nur für 
eine kurze Dauer ab.

In den vergangenen Jahren hat es sich leider 
eingeschlichen, dass verschiedene Verträge 
von Kollegen übernommen wurden und da-
raus ein Mixvertrag erstellt wurde, das heisst 
man entnimmt jedem Vertrag (teilweise 
unterschiedlichen Verträgen wie Infrastruk-
turnutzungsvertrag und Gesellschaftsver-
trag) die Paragrafen, die einem persönlich 
am besten zusagen – fatal. Kulinarisch ent-
spricht dies etwa dem Zusammenmischen 
verschiedener Fertiggerichte. Verträge, die 
am Ende ausgewogen sein sollen, sollten in 

Gesellschafter A Gesellschafter B Total

Umsatz 400 000.– 600 000.– 1 000 000.–

Fixe Kosten-
übernahme pro 
Gesellschafter

25 % 25 % 50 % 

Umsatzabhän-
gige Kosten-
übernahme pro 
Gesellschafter

20 % 30 % 50 %

Gesamtkosten-
übernahme pro 
Gesellschafter

45 % 55 % 100 % 

Gesellschaftsvertrag
Finanzielle Pflichten: Grössenordnung variabel, da der Gesellschaftsvertrag ein Kostenteilungs-
modell verkörpert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Kostenteilung (Basis Umsatz, fixe 
Kostenteilung, prozentual nach Arbeitspensum/Zeitaufwand usw.).
Bewährt und besonders häufig angewendet wird das nachstehende Modell – eine Kombination 
von fixer und umsatzabhängiger Kostenteilung.

Das vorangehende Modell ist ein reines Kostenteilungsmodell, somit entsteht keine Mehrwert-
steuerpflicht. Zieht man vom persönlich erbrachten Umsatz die Abgaben für die Gesellschaft ab, 
so erhält man den Bruttogewinn. Davon werden noch die übrigen persönlichen Kosten abgezo-
gen (z. B. Auto, Treuhandkosten für das Einzelunternehmen, Berufshaftpflichtversicherung, BVG, 
AHV usw.), womit der erzielbare Reingewinn abzuschätzen ist.
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der Regel auch gemeinsam ausgearbeitet 
werden (Basisprinzip der Fairness).

Als Erstes definieren beide zukünftigen 
Vertragspartner die Ziele und die möglichen 
Differenzen. Können diese Differenzen bei-
gelegt oder ausgeglichen werden, wird die 
Vertragsform entsprechend bestimmt. Soll-
ten die Differenzen nicht beseitigt werden 
können, ist es besser, an dieser Stelle einen 
Cut zu machen und zusammen die Übung ab-
zubrechen. Auch für die Vertragsform gilt: Sie 
muss für beide Parteien stimmig sein! Es gibt 
keinen Vertrag, bei dem eine Partei sämtliche 
Vorteile geniesst, während die andere Partei 
alle Nachteile zu tragen hat.

Erst danach werden die Konditionen ge-
meinsam festgelegt, etwa der prozentuale 
Lohn und die Abgabe. Drittvergleiche – es 
finden sich immer extreme Beispiele – sind 
wenig hilfreich, da sie nicht konsensorientiert 
sind.

Das optimale Resultat hat man in der Re-
gel dann erreicht, wenn beide Parteien einen 
Schritt aufeinander zugehen und eine ge-
meinsame Kompromisslösung finden konn-
ten. Letztlich ist es wie bei den Patienten. 
Jeder Patient hat individuelle Anliegen und 
Bedürfnisse, die möglichst optimal zu erfül-
len sind. Gleiches gilt bei der Vertragsge-
staltung. Ein Vertrag ist wie ein Schiff, das 
auf hoher See unterwegs ist – er kann Stür-
me überstehen, wenn er gut gebaut und un-
terhalten wird.

Wir empfehlen daher bei der Vertragsaus-
gestaltung unbedingt den Beizug eines Bera-
ters, der aus einem emotionsfreien Ansatz ein 
rationales Resultat erzielen kann.

Hanriet Tamazian-Yücel 

Partnerin  
FEDERER & PARTNERS

FEDERER & PARTNERS ist seit  
25 Jahren in der Unternehmensberatung  
im Gesundheitswesen tätig.  
Die Beratungsschwerpunkte liegen  
in den Bereichen Praxis-/Zentrums-
gründungen, Optimierung bestehender 
Praxen sowie Praxisverkauf.  
Hanriet Tamazian-Yücel begleitet seit 
2008 Ärzte auf ihrem Weg in die eigene 
Praxis und betreut verschiedene Manda-
te mit Schwerpunkt Praxiseröffnung  
und -übernahme, Strategieberatung 
sowie Marketing.

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung  
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
056 616 60 60
hanriet.tamazian@federer-partners.ch
www.federer-partners.ch



Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2025

Zahnarztpraxis als Unternehmermodell
Immer mehr Zahnärztinnen und Zahnärzte 
übernehmen eine eigene Praxis – sei es durch 
den Kauf einer Einzelpraxis oder beispiels-
weise die Beteiligung an einer Gruppenpra-
xis. Dabei handelt es sich um komplexe un-
ternehmerische Entscheidungen mit grossem 
Investitionsbedarf. Der Kaufpreis, notwendi-
ge Umbauten, neue Medizintechnik, die fort-
schreitende Digitalisierung sowie laufende 
Betriebskosten werden oft zu einem erheb-
lichen Teil fremdfinanziert – entweder durch 
eine Bank, durch einen Finanzierungspartner 
oder in Kooperation mit einer Apotheke oder 
Investoren.

In der Finanzierungsvereinbarung verlan-
gen Banken regelmässig eine Todesfallabsi-
cherung über die gesamte Laufzeit des Darle-
hens, um im Fall des vorzeitigen Versterbens 
die Rückzahlung sicherzustellen. Die Lösung 
dafür: eine gezielte Risikolebensversicherung 
mit fallender Versicherungssumme oder dem 
einjährigen Tarif und gleichzeitiger Abtre-
tung zugunsten der Bank.
 
Funktionsweise einer Todesfallversiche-
rung mit Abtretung
Eine Risikolebens- oder Todesfallversiche-
rung zahlt im Todesfall der versicherten 

Person eine definierte Summe an den Be-
günstigten aus. Im Falle einer Abtretung an 
die Bank erfolgt die Auszahlung direkt an 
den Kreditgeber – bis zur Höhe der offenen 
Darlehensschuld. Der überschüssige Teil 
(sofern vorhanden) fliesst anschliessend an 
die benannten Erben oder andere Begüns-
tigte.

Bei einer fallenden Versicherungssumme 
sinkt der versicherte Betrag über die Lauf-
zeit – zum Beispiel jährlich um 50 000 CHF 
bei einem Startbetrag von 500 000 CHF über 
zehn Jahre. Dies entspricht der typischen 
Amortisation eines Bankdarlehens oder Lea-
singvertrags.

Bei der sogenannten einjährigen Todesfall-
versicherung kann jeweils periodisch der ge-
wünschte zu versichernde Betrag festgelegt 
werden. Mit dieser Variante können ausser-
planmässige Amortisationen gegenüber der 
Bank berücksichtigt und umgesetzt werden. 
Zudem profitiert der Kunde von der variablen 
Versicherungsprämie. Diese wird jedes Jahr 
anhand der Höhe der gewünschten Abde-
ckung bei Ableben (Versicherungssumme) 
neu berechnet. Somit können grössere Rück-
zahlungen an die Bank getätigt und damit 
verbunden der tiefere Schuldbetrag exakt 
abgebildet werden. 

Todesfallabsicherung nach Praxis-

übernahme: Warum Zahnärztinnen und 

Zahnärzte eine fallende oder einjährige 

Risikolebensversicherung mit 

Bankabtretung benötigen

Peter Grossniklaus (Espace Broker AG)
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Gestaltungshinweise für Zahnärzte
Damit eine Todesfallversicherung im Rahmen 
einer Praxisübernahme wirklich schützt und 
bankkonform funktioniert, sollten folgende 
Punkte beachtet werden:
•	 Begünstigtenregelung und Abtretung: Die 

Bank wird als primäre Empfängerin der 
Versicherungsleistung eingetragen. Nach 
Tilgung des Darlehens ist die Leistung an 
die Familie oder Erbengemeinschaft aus-
zahlbar.

•	 Laufzeit exakt auf Kreditdauer abstimmen: 
keine übermässige Verlängerung nötig – 
spart Prämien und vermeidet Überversi-
cherung.

•	 Gesundheitsprüfung rechtzeitig initiieren: 
Besonders wichtig bei familiären Vorer-

krankungen oder chronischen Leiden. Vie-
le Anbieter ermöglichen vereinfachte An-
tragsverfahren bis 500 000 CHF.

•	 Zusatzleistungen prüfen: Eine Prämien-
befreiung bei Erwerbsunfähigkeit kann 
sinnvoll sein – speziell bei einem einzelnen 
Zahnarzt oder einer Zahnärztin ohne Stell-
vertreterlösung.

 
Steuerliche Behandlung
•	 Die Prämien für Risikoversicherungen der 

Säule 3b (freie Vorsorge) sind nicht steuer-
lich abzugsfähig. Bedingt durch die Abtre-
tung der Leistung an eine Bank kann diese 
Versicherung nicht als steuergebundene 
Vorsorge nach der Säule 3a abgeschlossen 
werden.

Kostenersparnis

Die Prämien einer fallenden Risikolebensversi-
cherung liegen bis zu 30–50 % unter jenen mit 
konstantem Deckungsbetrag über die gesamte 
Laufzeit der Versicherungspolice. Bei der einjäh-
rigen Todesfallversicherung passt sich die Prämie 
der Sterbewahrscheinlichkeit und der Höhe der 
zu versichernden Summe an.

Risikogerechte Absicherung

Die Versicherungssumme passt sich dem sich 
reduzierenden Darlehenssaldo an – es wird nicht 
überversichert.

Bankabsicherung

Durch die Abtretung wird die Rückzahlung des 
Darlehens auch im Todesfall automatisch gewähr-
leistet.

Steuerlich neutral
Todesfallleistungen an Banken zur Tilgung von 
Krediten gelten in der Regel als nicht steuerbar.

Warum eine fallende Deckung oder der einjährige Tarif die optimale Lösung für Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte sind

13
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•	 Die Auszahlung der Versicherungssumme 
im Todesfall ist in der Regel steuerfrei, 
wenn sie zur Rückzahlung einer Schuld ver-
wendet wird.

•	 Je nach Kanton können Erbschafts- oder 
Einkommenssteuern anfallen, sofern ein 
Überschuss nach Banktilgung an natürliche 
Personen geht.

Fazit
Die Praxisübernahme stellt Zahnärztinnen 
und Zahnärzte vor grosse finanzielle He-
rausforderungen – umso wichtiger ist eine 

professionelle und kosteneffiziente Absiche-
rung des Todesfallrisikos. Eine fallende oder 
einjährige Todesfallversicherung mit klar ge-
regelter Abtretung an die Bank ist die bes-
te Absicherung von Praxisdarlehen. Sie ist 
einfach, effizient und steuerlich neutral – und 
schützt gleichzeitig die Angehörigen vor fi-
nanziellen Belastungen im Ernstfall.

Für uns Versicherungsbroker bietet dieses 
Setting eine ideale Möglichkeit, mit ärztlichen 
Kunden in einen strukturierten Vorsorgedia-
log einzutreten – eingebettet in das betriebs-
wirtschaftliche Gesamtbild der Praxisführung.

14
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Peter Grossniklaus  

Geschäftsführer bei Espace Broker AG

Berufserfahrung
Seit Januar 2022 Geschäftsführer –  
Espace Broker AG
Von 2012 bis Ende 2021 Leiter Verkauf – 
die Mobiliar in Lyss

Gesamthaft über 25 Jahre Erfahrung in 
der Assekuranz

Ausbildung
2002 – Verkaufsleiter mit eidg. Diplom
2000 – Verkaufsfachmann mit eidg. 
Fachausweis

Espace Broker AG
Hauptgasse 5 
3294 Büren an der Aare 
032 353 11 13

Standort Olten:
Jurastrasse 19, 4600 Olten

info@espacebroker.ch 
www.espacebroker.ch
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Die Finanzierung von Unternehmen im Ge-
sundheitswesen in der Schweiz ist ein kom-
plexes Thema, das sowohl wirtschaftliche als 
auch strategische Überlegungen erfordert. 
Ein zentraler Aspekt dabei ist die Gestal-
tung der Kreditrückzahlung – soll die Lauf-
zeit möglichst lang sein, um die monatlichen 
Belastungen zu minimieren, oder ist eine 
kurze Laufzeit vorteilhafter, um die Schul-
den schneller abzubauen? Dieser Artikel be-
leuchtet die Vor- und Nachteile beider An-
sätze im Kontext der Gesundheitsbranche in 
der Schweiz und zeigt auf, welche Faktoren 
bei der Entscheidung eine Rolle spielen.

1. Einleitung: die Bedeutung der Kreditge-
staltung in der Gesundheitsbranche
Die Gesundheitsbranche in der Schweiz ist 
geprägt von hohen Investitionen in Infrastruk-
tur, medizinische Geräte, Digitalisierung und 
Personalentwicklung. Viele dieser Investitio-
nen werden durch Kredite finanziert, da die 
Eigenkapitalausstattung oft begrenzt ist und 
die Finanzierungskosten im internationalen 
Vergleich wettbewerbsfähig sind. Die Art der 
Kreditrückzahlung beeinflusst massgeblich 
die finanzielle Stabilität und die strategische 
Flexibilität der Gesundheitsinstitutionen. Die 
Entscheidung zwischen einer möglichst lan-
gen oder kurzen Laufzeit ist dabei kein rein 
mathematisches Problem, sondern hängt von 
einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter die 
finanzielle Situation des Unternehmens, die 
erwarteten Einnahmen, die wirtschaftliche 
Lage, regulatorische Vorgaben und die lang-
fristigen strategischen Ziele.

2. Vorteile einer möglichst langen Kredit-
laufzeit
2.1. Geringere monatliche Belastung
Ein wesentlicher Vorteil einer längeren Lauf-
zeit ist die Reduktion der quartalsweisen 
Amortisationen. Für Spitäler, Zahnarztpra-
xen, Pflegeeinrichtungen oder andere Ge-
sundheitsanbieter mit begrenzten liquiden 
Mitteln bedeutet dies, dass sie ihre laufen-
den Kosten besser decken können, ohne in 
Liquiditätsengpässe zu geraten. Dies ist be-
sonders relevant in Zeiten, in denen die Ein-
nahmen schwanken, etwa durch Änderungen 
in der Krankenkassenvergütung oder uner-
wartete Kostensteigerungen.

2.2. Erhöhte finanzielle Flexibilität
Mit längeren Laufzeiten bleibt mehr Spiel-
raum für Investitionen in Innovationen, Perso-
nal oder Infrastruktur. Das Unternehmen kann 
seine Ressourcen auf strategische Projekte 
konzentrieren, anstatt sich ausschliesslich 
um die Rückzahlung der Kredite zu sorgen. 
Zudem kann eine längere Laufzeit helfen, die 
Auswirkungen von kurzfristigen wirtschaftli-
chen Schwankungen abzufedern.

2.3. Steuerliche Vorteile
Zinsaufwendungen können steuerlich gel-
tend gemacht werden respektive führen zu 
tieferen Gewinnausweisen, was bei längeren 
Laufzeiten mit höheren Gesamtkosten durch 
die längere Zinszahlung zu einer steuerlichen 
Entlastung führen kann. Allerdings ist dies je 
nach allgemeinem Zinsniveau nur begrenzt 
relevant.

Kreditrückzahlung – möglichst lang 

versus möglichst kurz

Martin Gobeli (Valiant Bank AG)
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3. Nachteile einer möglichst langen Kredit-
laufzeit
3.1. Höhere Gesamtkosten
Je länger die Laufzeit, desto mehr Zinsen 
fallen insgesamt an. Dies heisst, dass das 
Unternehmen letztlich mehr für den Kredit 
bezahlt, was die Gesamtkosten erhöht. Für 
eine nachhaltige Finanzplanung ist es daher 
wichtig, die langfristigen Kosten im Blick zu 
behalten.

3.2. Langfristige Verschuldung
Eine längere Laufzeit bedeutet, dass die 
Schulden über einen längeren Zeitraum be-
stehen bleiben. Dies kann die finanzielle 
Flexibilität in der Zukunft einschränken, ins-
besondere wenn sich die Einnahmesituation 
verschlechtert oder neue Investitionen not-
wendig werden.

3.3. Risiko der Zinsänderungen
Bei variabel verzinsten Krediten besteht das 
Risiko, dass steigende Zinsen die Finanzie-
rungskosten erhöhen. Auch bei festen Zinsen 
existiert das Risiko, dass die Einrichtung bei 
einer Refinanzierung auf ungünstige Konditi-
onen stösst, wenn die Laufzeit sehr lang ist.

4. Vorteile einer möglichst kurzen Kredit-
laufzeit
4.1. Geringere Gesamtkosten
Kurzfristige Kredite sind in der Regel mit 
niedrigeren Gesamtkosten verbunden, da die 
Zinsen bei einer normalen Zinskurve über die 
kürzere Laufzeit hinweg geringer sind. Für 
Gesundheitsinstitutionen, die ihre Schulden 
schnell abbauen möchten, ist dies ein attrak-
tives Modell.

4.2. Schuldenabbau und finanzielle Unab-
hängigkeit
Ein schneller Schuldenabbau stärkt die Ei-
genkapitalbasis und erhöht die finanzielle 
Unabhängigkeit. Dies ist gerade in einem re-
gulierten Umfeld wie der Schweizer Gesund-
heitsbranche wichtig, um zukünftige Investi-
tionen ohne externe Finanzierungen tätigen 
zu können.

4.3. Geringeres Zinsrisiko
Bei kurzen Laufzeiten sind die Risiken durch 
Zinsänderungen begrenzt, speziell bei festen 
Zinsen. Das Unternehmen kann seine Finanz-
planung besser kontrollieren und ist weniger 
anfällig für unerwartete Kostensteigerungen.
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5. Fazit
Die Entscheidung zwischen einer möglichst 
langen oder einer kurzen Kreditlaufzeit hängt 
von verschiedenen Faktoren ab. Die optima-
le Wahl sollte daher individuell anhand der 
finanziellen Situation, der strategischen Ziele 
sowie der Risikobereitschaft des jeweiligen 
Gesundheitsunternehmens getroffen werden.
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Martin Gobeli 

Leiter Unternehmensnachfolge sowie 
Leiter ärzte@valiant, Valiant Bank
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Valiant Bank AG
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3000 Bern
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Die Geschichte vom guten Geist in Praxis-
teams ist überall – emotional und bedeu-
tend. Fast jedes Stelleninserat betont den 
Teamgeist, der selbstverständlich erwar-
tet wird. Doch hält dieser im hektischen 
Praxisalltag stand? Warum ist er so wich-
tig, was bringt er und wer sorgt dafür?

1) Hier ist das Team der Geist im Raum.

In unserem Arbeitsalltag bei dentalstellen  
werden uns oft von Ihnen als Arbeitgeber und 
von den Stellensuchenden Fragen gestellt 
rund um Themen wie Teamgeist, Umgangston 
und Anerkennung. In der Lohnumfrage 2024 

des SVA bestätigte sich, dass Aspekte wie 
Wertschätzung, gutes Team, respektvoller 
Umgang und gute Fehlerkultur als wichtiger 
eingestuft werden als die Lohnfrage. Damit 
sind diese «weichen Werte» ausschlaggeben-
der für die Entscheidung, eine neue Arbeits-
stelle zu suchen oder der aktuellen Praxis 
treu zu bleiben.

Wie zeigt sich der gute Teamgeist?
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kom-
men gerne zur Arbeit und sind stolz darauf, 
in Ihrer Praxis zu arbeiten. Sie haben das ge-
meinsame Ziel, den guten Ruf der Praxis zu er-
halten. Sie bekommen bestenfalls genug Zeit, 
ihre Arbeiten sorgfältig zu erledigen und sich 
geduldig um das Wohl der Patientinnen und 
Patienten zu kümmern. 

Wenn es «brennt», unterstützt man sich 
gegenseitig, alle können sich aufeinander 
verlassen. Besondere Einsätze werden von 
den Vorgesetzten bemerkt, mit Fehlern wird 
angemessen und für alle hilfreich umgegan-
gen. Der Umgangston in der Praxis ist rück-
sichtsvoll, Lachen und Humor haben Platz. 
Alle wissen, dass sich die Vorgesetzten Zeit 
nehmen, um Ideen, individuelle Wünsche, 
wie Weiterbildung, und vor allem persönliche 
Probleme in einem informellen Rahmen zu 
besprechen.

DER GUTE GEIST IM PRAXISTEAM: 

SEHR WICHTIG, DOCH AUCH SPÜRBAR?

Janine Elmer (praxisstellen.ch)
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2) Wenn Hilfe selbstverständlich ist, lächelt 
der Teamgeist.

Was nützt dieser gute Geist meiner Praxis?
Sehr viel! Ihre Teammitglieder sind die bes-
ten Botschafter für Ihre Praxis, wenn sie sich 
wertgeschätzt und wohlfühlen. Dies gilt auch, 
wenn jemand Ihre Praxis verlässt oder wenn 
Sie neue Leute suchen. Zufriedene Angestell-
te sprechen in ihrem Umfeld, auf Social Media, 
bei Fachveranstaltungen und Weiterbildungen 
positiv über ihre Arbeitsstelle und können bei 
der Suche nach neuem Personal hilfreich sein. 
Sie als Vorgesetzter leben ruhiger, wenn Sie 
sich auf ein harmonisches Team verlassen kön-
nen. Die Effizienz erhöht sich, die Fehlerrate 
sinkt, es gibt weniger Kündigungen und die 
Atmosphäre in der Praxis ist entspannt.
 
Woran erkennt man eine Praxis mit gutem 
Teamgeist?
Wir hören von Stellensuchenden oft, dass sie 
bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstel-
le – gute Gesundheitsfachleute haben eine 
grosse Auswahl auf dem ausgetrockneten 
Stellenmarkt – eine Praxis wählen, bei der 
sie den guten Geist an den Formulierungen 
und Bildern des Stelleninserates und aus der 
Website zumindest erahnen können. Nutzen 
Sie Ihre Website für authentische Einblicke 
in Ihre Praxisphilosophie. Neben informati-

ven Angaben wie Praxisangebot, Öffnungs-
zeiten und Kontaktmöglichkeiten wecken 
Bilder von Praxisausflügen, Gratulationen zu 
bestandenen Weiterbildungen, Begrüssung 
neuer Teammitglieder direkt das Interesse, 
sich bei Ihnen zu bewerben. Nutzen Sie da-
bei die Erfahrungen und die Ausdrucksweise 
Ihrer technikaffinen Angestellten. Laden Sie 
die Bewerberinnen und Bewerber zu einem 
Gespräch in die Praxis ein, vereinbaren Sie ei-
nen Schnuppertag und geben Sie dem Team 
die Möglichkeit, mit ihnen auf Augenhöhe In-
formationen auszutauschen und konkret die 
Atmosphäre in der Praxis aufzuzeigen.

Wie kommt der gute Teamgeist in meine 
Praxis?
Ein guter Teamgeist breitet sich gerne dort 
aus, wo Menschen sich sorgsam und tolerant 
begegnen, sich gegenseitig inspirieren und 
die Wörter «bitte», «gerne», «danke» oft zu 
hören sind. Fragen dürfen angstfrei gestellt 
werden, für gute Arbeit gibt es ehrliches Lob, 
Fehler und Probleme werden persönlich und 
ruhig besprochen, Lösungen gemeinsam ge-
sucht. Ganz einfach: «C’est le ton qui fait la 
musique!»

Und doch so schwierig, wenn der Ton rau-
er und lauter wird, Ungerechtigkeiten beklagt 
werden, wenn es in den Abläufen harzt, Hek-
tik herrscht und Kündigungen drohen. Wenn 
die Stimmung kippt, ist Ihr zeitnahes Handeln 
als Vorgesetzter entscheidend, den guten 
Geist wieder einzuladen.
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3) In jeder Tasse ein bisschen Teamgeist

Wie bleibt der gute Geist in meiner Praxis?
Ein Patentrezept gibt es nicht, und auch die 
glattpolierten Sätze aus Seminaren oder dem 
Praxisleitbild helfen im Alltag nur bedingt 
weiter. Genauso wenig lässt sich Teamgeist 
von einer künstlichen Intelligenz planen (so 
nützlich sie sein mag). Was wirklich zählt, 
sind Menschlichkeit, Emotionen und Einfüh-
lungsvermögen. Gerade in einer Zeit, in der 
die Technik immer mehr übernimmt, wird der 
persönliche, menschliche Umgang im Team 
zunehmend wichtiger. Sie als Führungskraft 
prägen diesen Geist durch Ihre Haltung und 
Ihre Aufmerksamkeit. Denn nichts ist wertvol-
ler als ein Team mit einem guten Geist!

Wege zu einem guten Praxisteamgeist 

•  Das Team
Profitieren Sie vom Wissen und den alltäg-
lichen Erfahrungen Ihres Teams. Erklären 
Sie dem Team wichtige Firmenentschei-
dungen. Machen Sie das Team zu einem 
bedeutenden Teil Ihrer Praxisphilosophie, 
damit alle von «unserer» Praxis sprechen.

•  Der Ton
	 Behalten Sie den Umgangston und das 

Verhalten Ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Auge, achten Sie auf kleine Zei-
chen: Gibt es Neid, Schuldzuweisungen, 
Ausgrenzungen, Spott oder Sticheleien? 
Zieht sich jemand auffallend zurück und 
schweigt? Sprechen Sie die Probleme bila-
teral frühzeitig und offen an.

•  Das Private
	 Fragen Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zwischendurch mal nach ihren 
Hobbys, Ferien- und Freizeiterlebnissen 
und einfach, wie es ihnen geht. Erwähnen 
Sie auch einmal etwas von sich, was Sie er-
lebt haben, was Sie gefreut oder geärgert 
hat.

•  Die Teamsitzungen
	 Regelmässige offizielle Teamsitzungen 

sind sehr wichtig, eine Traktandenliste und 
Anwesenheitspflicht sind hilfreich, um Dis-
kussionen nicht ausufern zu lassen. Spre-
chen Sie die Stillen oder Stillgewordenen 
ausserhalb einer Sitzung persönlich an, die 
sich in der Gruppe nicht zu äussern wagen!
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4) Nicht nur ein Meeting – ein Teammoment

•  Die Fehlerkultur
Klären Sie Fehler zuerst direkt persönlich 
mit dem möglichen «Verursacher», fragen 
Sie nach Gründen. Lassen Sie danach das 
Team nach Lösungen suchen und diese für 
alle dokumentieren.

•  Die Wünsche
Ermuntern Sie Ihr Team, aktiv bei Ihnen 
Wünsche für Weiterbildung, Veränderun-
gen oder Probleme vorzubringen. Nehmen 
Sie sich in einem informellen Rahmen Zeit 
für solche Gespräche.

•  Die Partys
Der Teamgeist liebt inoffizielle, geplan-
te oder spontane Treffen mit dem Team! 
Es muss nicht immer das offizielle Weih-
nachtsessen sein. Kleine Gesten zwischen-
durch, Gipfeli zum Znüni, ein gemeinsamer 
Kinobesuch oder Spaziergang fördern den 
Zusammenhalt und sind ein guter Grad-
messer, ob es in Ihrer Praxis rundläuft.

•  Die Pausen
Achten Sie darauf, dass alle in Ihrem Team 
(Sie selbst auch!) besonders in hektischen 
Zeiten Pausen machen und sich bei Bedarf 
kurz zurückziehen können, um Luft zu ho-
len.

•  Der Humor
Bei aller Ernsthaftigkeit dieses Themas: La-
chen ist und bleibt die beste Medizin – et-
was Humor in den Alltag bringen hilft dem 
Teamgeist am meisten und macht glückli-
che Teams und Chefs!

22
Praxisoptimierung

5) Der Teamgeist liebt Partys.



Dental MEDIZIN & ÖKONOMIE  |  Nr. 3  |  September 2025

23
Praxisoptimierung

Janine Elmer

Geschäftsführerin praxisstellen.ch GmbH
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Es gibt Angestellte, die hervorragende 
Arbeit leisten, aber im Verhältnis dazu zu 
wenig verdienen – und es gibt solche, de-
ren Leistung eher unterdurchschnittlich ist, 
deren Lohn jedoch vergleichsweise hoch 
ausfällt.

Kennen Sie diese Problematik? Idealerwei-
se könnte die Entlöhnung leistungsgerecht 
erfolgen. In der Praxis ist dies indes oft nur 
schwer umsetzbar. Eine mögliche Lösung 
können verschiedene Bonussysteme sein, die 
gezielt leistungsstarke Mitarbeitende moti-
vieren und anerkennen – ohne das gesamte 
Lohngefüge zu verändern.

Warum ein Bonus?
Ein Bonus, der die effektive Motivation und 
Leistung widerspiegelt, ist im Gegensatz zu 
einem fixen Lohn, der so oder so kommt, ein 
zusätzlicher Ansporn für Topleistung. Grund-
sätzlich muss unterschieden werden zwischen 

Teambonus und individuellem Bonus. Beim 
Teambonus wird versucht, das ganze Team so 
zu motivieren, dass durch gezielte Mehrleis-
tung ein umsatzabhängiger Bonus erreicht wer-
den kann. Beim individuellen Bonus werden in 
der Regel Leitungspersonen für ihre Leistung 
und damit verbunden die Leistung des Teams 
anhand messbarer Kriterien belohnt. Das Bo-
nussystem sollte unbedingt an die individuelle 
Praxissituation angepasst werden.

Welche Bonussysteme gibt es?
Es gibt unzählige mehr oder weniger intelli-
gente Bonussysteme. Folgende Kriterien sind 
für ein Bonussystem unabdingbar:
• Verbindlichkeit
• Messbarkeit des Erfolges / der Performance
• Kontinuierliche Auszahlung
• Realistische Zielsetzung
• Vernünftiges Verhältnis in Relation zum 
   Basislohn
• Unternehmensspezimsch

Prämiensysteme: 

der Turbo zum Erfolg

Jasmin Zihlmann (FEDERER & PARTNERS)
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Systeme, die wir je nach Situation gern an-
wenden, sind:
• Over-Target-Prämie
• Management by Objectives (MbO)
• Treuebonus
• Erfolgsabhängige Partizipation

Over-Target-Prämie
Eine Over-Target-Prämie ist ein leistungs-
abhängiger Bonus, der nur dann ausbezahlt 
wird, wenn eine definierte Zielvorgabe über-
schritten wird – also «über dem Ziel» liegt. Der 
Bonus wird beispielsweise prozentual auf dem 
das Ziel übersteigenden Betrag ausbezahlt.

Dieses Modell setzt auf positive Verstär-
kung: Nicht die Norm wird belohnt, sondern 
die messbare Mehrleistung.

Dabei wird die Grundvergütung nicht an-
getastet – vielmehr bietet das Modell einen 
zusätzlichen Anreiz, um überdurchschnittliche 
Leistungen anzuerkennen und zu fördern.

Beispiel:
• Ziel Praxisumsatz 1 000 000 CHF
• Erreichter Praxisumsatz 1 100 000 CHF
• Over-Target-Summe 100 000 CHF als
  Basis für die Bonusberechnung 
  (z. B. 20 % davon)

Das Over-Target-Prämienmodell basiert auf 
einem einfachen, aber wirkungsvollen Prinzip: 
Mehrleistung wird erst dann vergütet, wenn 
ein vordefiniertes Ziel überschritten wird. Da-
mit schafft das System klare Anreize für be-
sonders engagierte Mitarbeitende – ohne die 
reguläre Grundvergütung zu verändern.

Die Umsetzung gliedert sich in vier zentrale 
Schritte:
1.	Zieldefinition
    Zu Beginn wird ein konkreter Zielwert fest-

gelegt, beispielsweise die Anzahl durchge-

führter Konsultationen pro Monat. Dieser 
Wert bildet die Grundlage für die spätere 
Prämienberechnung und sollte realistisch, 
aber fordernd sein.

	 Beispiel: Eine Zahnärztin soll monatlich 150 
Konsultationen durchführen.

2.	Schwellenwert für die Prämienauslösung
	 Die Prämie greift nicht direkt beim Errei-

chen des Zielwerts, sondern erst, wenn 
eine bestimmte Schwelle – zum Beispiel 
110 % des Solls – überschritten wird. Das 
stellt sicher, dass tatsächlich nur über-
durchschnittliche Leistungen zusätzlich ho-
noriert werden.

	 Beispiel: Die Schwelle liegt bei 165 Konsul-
tationen.

3.	Prämienberechnung ab Schwelle
	 Wird die Schwelle überschritten, erfolgt 

die Vergütung für jede zusätzliche Einheit 
oberhalb dieses Wertes. Die Höhe des Bo-
nus pro Einheit wird im Vorfeld festgelegt 
und bleibt konstant.

	 Beispiel: Pro Konsultation über dem 
Schwellenwert werden 10 CHF vergütet.

4.	Obergrenze (optional)
	 Um eine Überbelastung des Personals 

zu vermeiden, kann das Modell mit einer 
Deckelung versehen werden. Damit wird 
die Anzahl der prämienberechtigten Leis-
tungen pro Monat begrenzt, etwa auf 200 
Konsultationen.

Durch diese klare Struktur bleibt das Modell 
für alle Beteiligten verständlich, kalkulierbar 
und gerecht – drei Eigenschaften, die für die 
Akzeptanz im medizinischen Arbeitsumfeld 
entscheidend sind. Die Auszahlung der Prä-
mie sollte im Idealfall quartalsweise erfolgen.
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Vorteile auf einen Blick:
•	 Leistungsfördernd, ohne die Grundvergü-

tung zu verändern
•	 Fair: Es wird erst belohnt, wenn das Ziel 

übertroffen ist.
•	 Kalkulierbar für Praxis
•	 Transparent und nachvollziehbar
•	 Motivierend für ambitionierte Fachperso-

nen

Management by Objectives (MbO)
Management by Objectives (MbO) ist ein 
Führungsansatz, bei dem Mitarbeitende und 
Vorgesetzte gemeinsam klare, messbare Zie-
le definieren. Der Zweck besteht darin, die Ei-
genverantwortung, Motivation und Leistung 
der Mitarbeitenden zu steigern, indem sie 
aktiv in den Zielsetzungsprozess einbezogen 
werden.

Im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs 
findet dieses Prinzip praktische Anwendung. 
Die Angestellte hat hier die Möglichkeit, ihre 
Rolle, Leistungen und Entwicklungspotenzia-
le zu reflektieren, während die Führungsper-
son Ziele für das kommende Jahr gemeinsam 

mit ihr vereinbart. Das MbO dient dabei als 
strukturierendes Element, um realistische, 
praxisnahe und individuelle Ziele zu setzen 
– zum Beispiel in Bezug auf fachliche Weiter-
bildung, Teamarbeit oder organisatorische 
Effizienz.

Ein konkretes Beispiel für ein Ziel nach 
dem MbO-Prinzip könnte sich auf das Agen-
da-Einschreiben beziehen – also die Planung 
von Patientenkonsultationen. Hier könnte 
gemeinsam vereinbart werden, dass die Mit-
arbeiterin die Anzahl der korrekt und voll-
ständig eingetragenen Konsultationen pro 
Woche um einen bestimmten Prozentsatz 
steigert. Dieses Ziel ist SMART formuliert 
(spezifisch, messbar, attraktiv, relevant, ter-
miniert) und lässt sich somit einfach kontrol-
lieren und evaluieren.

Das MbO fördert so nicht nur die individu-
elle Entwicklung der Mitarbeiterin, sondern 
trägt auch zur Optimierung der Praxisorgani-
sation und zur Patientenzufriedenheit bei. Es 
schafft Transparenz, Verbindlichkeit und Mo-
tivation – zentrale Voraussetzungen für ein 
effektives und kooperatives Arbeitsumfeld.
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Treuebonus
Der Treuebonus wird in der Regel dann an-
gewendet, wenn man Mitarbeiter langfristig 
verpflichten möchte. Vielfach wechseln Mit-
arbeiter die Stelle, weil sie kurzfristig mehr 
verdienen. Würden sie im gleichen Unterneh-
men bleiben, würden sie wahrscheinlich län-
gerfristig mehr verdienen. Diese Transparenz 
fehlt meistens. Der Treuebonus integriert 
in die normale Lohnentwicklung noch einen 
Bonus für die Treue zum Unternehmen. Der 
Treuebonus steigt auch mit jedem weiteren 
Dienstjahr an. Treue und längerfristig orien-
tierte Mitarbeiter schätzen diese Transparenz 
sehr, denn sie vermittelt ihnen Wertschät-
zung und Sicherheit.

Erfolgsabhängige Partizipation
Die erfolgsabhängige Partizipation ist ein In-
strument, das den Lohn zum Teil an den Un-
ternehmenserfolg koppelt. Im Klartext: Es be-
steht ein garantierter Basislohn und ein nicht 
garantierter erfolgsabhängiger Bonus. Das 

heisst, ein Teil des Unternehmenserfolges 
fliesst direkt in den Bonustopf. Ist der Erfolg 
sehr gut, partizipiert die Mitarbeiterin über-
durchschnittlich. Ist der Erfolg nicht gegeben, 
bleibt sie auf ihrem Basislohn.

Vorteil: Sehr hohes Motivationspotenzial, 
Löhne inklusive Bonus bleiben im Verhältnis 
zum erzielten Umsatz konstant.

Grundsätzliches zum Bonus
In einem herausfordernden Gesundheitsum-
feld, das von hoher Arbeitsbelastung, Fach-
kräftemangel und steigenden Patientener-
wartungen geprägt ist, gewinnen gezielte 
Anreizmodelle zunehmend an Bedeutung. 
Prämien- und Bonussysteme bieten eine fai-
re und transparente Möglichkeit, Leistung 
sichtbar zu würdigen und Motivation gezielt 
zu fördern – ohne den Anspruch auf Professi-
onalität zu untergraben.

Wichtig ist: Boni sind kein Ersatz für eine 
gesunde Führungskultur, ein gutes Teamkli-
ma oder faire Grundbedingungen – aber sie 
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können ein starkes Signal der Wertschätzung 
sein. Richtig eingesetzt, stärken sie die Ver-
lässlichkeit im Team, unterstützen eine bes-
sere Planbarkeit im Praxisbetrieb und tragen 
langfristig zur Mitarbeiterbindung bei.

Leistung sichtbar machen, ohne Druck zu 
erzeugen – das ist die Kunst eines gelunge-
nen Bonussystems im ärztlichen Umfeld. Es 
geht nicht um Belohnung im klassischen Sin-
ne, sondern um ein faires und motivierendes 
Instrument, das Engagement honoriert und 
Vertrauen stärkt. Wer klug gestaltet, schafft 
damit zugleich kurzfristige Anreize und lang-
fristige Stabilität.

Welches Bonussystem soll ich wählen?
Dies ist eine Frage des individuellen Ge-
schmacks. Es hängt letztlich auch davon ab, 
was zu Ihrem Unternehmen passt und welche 
Ziele damit verfolgt werden sollen. Wir wer-
den immer wieder mit solchen Fragen kon-
frontiert und unterstützen Sie gern bei der 
Entscheidungsfindung.

Jasmin Zihlmann 

Consultant
FEDERER & PARTNERS

FEDERER & PARTNERS ist seit  
25 Jahren in der Unternehmensberatung  
im Gesundheitswesen tätig.  
Die Beratungsschwerpunkte liegen  
in den Bereichen Praxis-/Zentrums-
gründungen, Optimierung bestehender 
Praxen sowie Praxisverkauf.  

FEDERER & PARTNERS
Unternehmensberatung  
im Gesundheitswesen AG
Mitteldorfstrasse 3
5605 Dottikon
056 616 60 60
jasmin.zihlmann@federer-partners.ch
www.federer-partners.ch
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Liegt Ihr Geburtsjahrgang in den 1960ern? 
Dann geniessen Sie jetzt vermutlich gerade 
Ihre «goldenen Jahre». 

In der Altersgruppe 50plus profitieren Sie 
im Berufsleben von Ihrem reichen Erfahrungs-
schatz, sind leistungsfähig und gelassen. Das 
Thema «Pensionierung» rückt langsam, aber 
sicher näher. Jetzt ist der perfekte Moment 
für eine Bestandsaufnahme und die Planung 
Ihrer finanziellen Zukunft. Es gibt wichtige 
Fragen, die Sie sich in den «goldenen Fünf-
zigern» stellen sollten. Wir haben dafür eine 
Checkliste als Hilfe erstellt. 

Ihre Pensionsplanung – so individuell wie 
Sie
Auf besagte Fragen gibt es keine pauschalen 
Antworten, sondern diese hängen von Ihren 
persönlichen Lebensumständen ab. Deshalb 
wird Ihre Pensionsplanung genau auf Sie zu-
geschnitten. Gemeinsam mit einem speziell 
geschulten Vorsorgespezialisten definieren 
Sie alle Themen, die für Sie wichtig sind.

Anschliessend erarbeitet die Spezialistin 
oder der Spezialist eine individuelle Analyse 
für Sie und erstellt auf dieser Basis Ihre ganz 
persönliche Pensionsplanung. Massgeschnei-
derte Vorsorge- und Anlagevorschläge run-
den die Beratung ab.

Entspannt die richtigen Entscheidungen 
treffen
Als Ergebnis entdecken Sie bisher unbekann-
te finanzielle Möglichkeiten. Sie wissen, wie 
Sie Ihre Ziele erreichen können, und haben 
die Sicherheit, entspannt die richtigen Ent-
scheidungen zu fällen.

Checkliste für Ihren Pensionierungs-Count-
down
Mitten im Lauf: zwischen 50 und 55 Jahren
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihr 
Vermögen und Ihre Verpflichtungen. Zum 
Vermögen gehören zum Beispiel Ihre Kon-
toguthaben und Immobilien, Ihr Pensions-
kassenkapital und Wertschriften wie Aktien, 
Lebensversicherungen oder Beteiligungen. 
Zu den Verpflichtungen gehören bei Wohn-
eigentümern vor allem die Hypotheken und 
beispielsweise Privatkredite oder Negativsal-
di auf Kreditkarten.

• Pensionierungsbudget: Was sind Ihre An-
sprüche?

    Erstellen Sie ein detailliertes Budget für die 
Zeit nach der Pensionierung: Werden Sie 
in eine kleinere Wohnung ziehen? Sparen 
Sie für die Ausbildung Ihrer Kinder? Oder 
haben Sie grosse Pläne, zum Beispiel eine 
Weltreise? Als Faustregel können Sie da-
von ausgehen, dass Sie über die 1. und 2. 
Säule ein Einkommen von maximal 60 % 
Ihres letzten Lohns erhalten. Erfahrungsge-
mäss benötigen die meisten Pensionierten 
aber 80 % des letzten Lohns.

• Pensionskasse: Übersicht gewinnen und 
Steuern optimieren

    Wissen Sie, welche Leistungen Sie aus Ihrer 
Pensionskasse erwarten können – und ob 
Ihnen das reicht? Gerade bei höheren Ein-
kommen kann ein Einkauf in die Pensions-
kasse eine interessante Option sein. In den 
Jahren eines Einkaufs dürfen Sie jeweils die 
Einkaufssumme vom steuerbaren Einkom-

Geniessen Sie die goldenen Jahre

Beatrice Kistler (Zurich, Generalagentur Howald & Scheidegger AG)
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men abziehen und können so Ihre Steuern 
optimieren. Sie können das Geld nicht nur 
über einen Einkauf in die Pensionskasse an-
sparen, sondern auch privat: zum Beispiel 
über die gebundene Vorsorge (Säule 3a) 
oder über die freie Vorsorge (Säule 3b), 
etwa mit einer Lebensversicherung.

Auf dem Weg zum Endspurt: bis fünf Jahre 
vor der Pensionierung
Wissen Sie schon, wann Sie in Pension ge-
hen möchten – früher, später oder regulär? 
Es ist sinnvoll, sich diese Frage bereits relativ 
früh zu stellen. Denn eine Frühpensionierung 
ist kostspielig: Einerseits müssen Sie die Zeit 
zwischen Frühpension und AHV-Rente finanzi-
ell überbrücken. Andererseits schlagen beim 
Pensionskassenguthaben die letzten Beitrags-
jahre besonders zu Buche und Sie müssen mit 
spürbaren Einbussen rechnen. Deshalb sollten 
Sie eine Frühpensionierung rechtzeitig planen.

•  Ist Ihr Eigenheim im Alter noch tragbar? 
   Möchten Sie nach der Pensionierung um-

ziehen oder möglichst lang in Ihren eige-
nen vier Wänden wohnen bleiben? Ob Sie 
ein Eigenheim besitzen oder Miete bezah-
len, beeinflusst Ihre Gesamtausgabensitua-
tion. Lohnt es sich, die Hypothek im Alter 
zu reduzieren (Amortisation), eine Liegen-
schaft zu kaufen oder zu verkaufen?

Auf der Zielgeraden: circa ein Jahr vor der 
Pensionierung
•  Nun müssen Sie sich entscheiden: Rente 
	 oder Kapital?
	 Spätestens jetzt sollten Sie wissen, wie Sie 

Ihr Guthaben aus der Pensionskasse bezie-
hen wollen: als monatliche Rente, als einma-
lige Kapitalauszahlung oder als Kombinati-
on aus beidem. Es ist wichtig, dass Sie sich 
diese Entscheidung gut überlegen, denn sie 
kann nicht rückgängig gemacht werden.
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• 	Was wäre, wenn es Ihnen einmal nicht 
mehr gut geht?

	 Nach einem Unfall oder zum Beispiel ei-
nem Hirnschlag kann sich die gesundheit-
liche Situation von einem Tag auf den an-
deren ändern. Manchmal ist es dann nicht 
mehr möglich, klare Wünsche zu äussern. 
Umso bedeutender ist es, seine Vorstellun-
gen für den «Fall der Fälle» bereits vorher 
zu dokumentieren.

•  	Erbschaftsfragen klären: Was soll aus 
	 Ihrem Vermögen werden?
	 Es ist höchste Zeit, sich mit der Erbschafts-

planung zu beschäftigen, damit Sie Ihr 
Vermögen selbstbestimmt und nach Ihrem 
Willen weitergeben können.

An der Ziellinie: circa vier Monate vor der 
Pensionierung
Damit das Geld fliesst: Haben Sie sich schon 
bei der AHV gemeldet?

Falls Sie es noch nicht getan haben: Mel-
den Sie Ihre Pensionierung bei der AHV an – 
damit Sie die erste Rente rechtzeitig erhalten. 
Auch Ihren Arbeitgeber sollten Sie unbedingt 
über die bevorstehende Pensionierung infor-
mieren und den letzten Arbeitstag festlegen.

Durchs Ziel: endlich pensioniert!

Beatrice Kistler 

Vorsorge- und Finanzberaterin
Spezialisierte Ärzteberaterin

Zurich, Generalagentur 
Howald & Scheidegger AG 
Eigerstrasse 2
3007 Bern
031 388 88 80 
beatrice.kistler@zurich.ch
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Dr. med. dent. Eliane Nebiker führt seit vielen Jahren eine etablierte Zahnarztpraxis in 
Münchenstein und möchte diese einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin übergeben. 
Über die Herausforderungen und die Erfahrungen in diesem Prozess berichtet sie uns im 
Interview.

Sie haben viele Jahre eine erfolgreiche Zahnarztpraxis geführt. Wie hat sich der Praxis-
alltag in dieser Zeit verändert? 
Rückblickend auf über dreissig Jahre Selbstständigkeit in eigener Praxis kann ich sagen, dass 
sich ein «normaler» Praxisalltag von damals und heute nicht wesentlich unterscheiden. Zum 
wichtigsten Aufgabenbereich nebst der eigentlichen Patientenbehandlung gehört der Aufbau 
und vor allem die Aufrechterhaltung des Vertrauensverhältnisses zu den Patienten. Mehr Zeit 
beanspruchen heute sowohl die Korrespondenz mit Versicherungen und Ämtern als auch die 
Behandlungsplanungen und -besprechungen mit den Patienten. Vorschriften im Hygienebe-
reich, im Umgang mit RX-Strahlen sowie Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung be-
einflussen mehr und mehr den Alltag.

Bald werden Sie Ihre Praxis an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben. Wie 
haben Sie den Prozess der Nachfolgeregelung vorbereitet?
Ich befasse mich schon seit längerer Zeit mit der Frage, wie ich ein potenzielles Nachfol-
geteam für meine Praxis finden und aufbauen kann. Ein unerwarteter, krankheitsbedingter 
Arbeitsausfall Ende 2023 hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich auf ein Team verlassen zu 
können, das mich in meiner Praxis in meinem Sinne vertreten kann. Ein persönlicher Brief und 

Dr. med. dent. Eliane Nebiker

Als eigene Chefin Familie 
und Beruf besser verknüpfen 
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gleichzeitig ein Inserat von FEDERER & PARTNERS haben bei mir dann den Ausschlag gege-
ben, jetzt die Nachfolgeregelung in die Wege zu leiten.

Was würden Sie empfehlen, um dem Nachfolger oder der Nachfolgerin den Einstieg 
möglichst angenehm zu gestalten? 
Wie bereits erwähnt, ist ein gutes, selbstständig funktionierendes Team der entscheidende 
Faktor. Mitarbeitende, die motiviert sind und sich mit dem Beruf und der Praxis identifizieren. 
Die Patienten sollen sich wohl- und abgeholt fühlen. Sie sollen mit dem Team in den Über-
gang miteinbezogen werden.

Wir stellen häufig fest, dass im Prozess der Nachfolgeregelung manchmal ambivalente 
Gefühle auftreten. Haben Sie das auch so erlebt oder freuen Sie sich auf eine neue Phase? 
Ja, ich könnte es mir heute noch gar nicht vorstellen, morgen nicht mehr in meine Praxis gehen 
zu können. Wenn ich in der Praxis bin, verspüre ich in mir Erfüllung, Stolz und Zufriedenheit 
darüber, was ich in diesen dreissig Jahren hier erreicht habe. Deshalb bevorzuge ich den «sof-
ten» Übergang mit meiner zukünftigen Nachfolge. Dies scheint mir auch für die Patienten die 
bestmögliche Variante zu sein. Auf die gemeinsame Praxistätigkeit und auf den folgenden, 
allmählichen Rückzug aus dem Praxisalltag freue ich mich. 
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Was würden Sie jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die den Schritt in die Selbstständig-
keit noch vor sich haben, mit auf den Weg geben respektive würden Sie diesen Schritt 
noch einmal wagen?
Mit grosser Bestimmtheit sage ich, dass ich den Schritt in die Selbstständigkeit heute wieder 
wagen würde. Das Arbeiten im eigenen Betrieb hat den Vorteil der alleinigen Selbstbestim-
mungsmöglichkeit. Unternehmerisches Denken, Finanzen, Materialeinkauf und Personalpla-
nung waren und sind heute immer noch Aufgaben, die für mich das Salz in der Suppe ausma-
chen. Zudem haben mir diese Tätigkeiten stets sehr viel Freude bereitet.
Ihre eigene Chefin bzw. ihr eigener Chef zu sein, erleichtert den Frauen – wie auch Männern 
– die Verknüpfung von Beruf und Familie durch die freie Planung des Arbeitspensums und 
der Ferien. Ich entwickelte in beiden Bereichen mehr Kraft und Energie, als ich mir je hätte 
vorstellen können.

Was sind Ihre Pläne für den neuen Lebensabschnitt?
Nach getaner Arbeit in der Praxis musste ich mich schon immer bewegen und kreativ sein. Fit-
ness, Tanzen, Malen, ausgedehnte Spaziergänge in der Natur und dann vor allem Kreativität 
in der veganen Küche. In diesen Bereichen habe ich mein Potenzial lange nicht ausgeschöpft.
Ich organisiere bereits seit ein paar Jahren Events bei mir zu Hause: ein veganes «Menu Sur-
prise» mit Pianobegleitung oder Musikanlässe mit Tavolatas. Bei diversen Workshops darf ich 
für die kulinarische Begleitung sorgen. Ideen für die Erweiterung dieses Angebotes schwirren 
seit geraumer Zeit in meinem Kopf herum. Ja, und dann möchte ich noch viele, viele schöne 
Orte und Gegenden dieser Erde kennenlernen.

Frau Doktor Nebiker, vielen Dank für das spannende Interview. 
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Studio Archimed ist ihr Partner für funktionale Architektur und ästhetische Innen-

raumgestaltung im Gesundheitswesen. Wir konzipieren und realisieren Arztpraxen 

aller medizinischen Fachrichtungen, Zahnarztpraxen, Radiologien, OP-Räume, Klini-

ken, und Tageschirurgien. 

Mehr als 20 Jahre Know-how in Neu- und Umbau, Innenarchitektur sowie Renovie-

rung ermöglichen innovative Masslösungen im Praxisdesign. Dank unserer langjäh-

rigen Erfahrung kennen wir jegliche gesetzliche Anforderungen und wissen, welche 

Normen bei der Praxisplanung einzuhalten sind. 

Studio Archimed GmbH

Grubenstrasse 37

 CH-8045 Zürich

Tel. +41 (0) 44 537 82 00

info@studioarchimed.ch

studioarchimed.ch

Praxisplanung für Arztpraxen, 
Zahnarztpraxen & Kliniken
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❯ Deutschschweiz

DEUTSCHSCHWEIZ: ZAHNARZTPRAXIS ZUR 

ÜBERNAHME GESUCHT

Im Auftrag eines branchenerprobten Schweizer 

Privatinvestors suchen wir Zahnarztpraxen zur 

Übernahme. Sollten Sie eine erfolgreiche Praxis, 

idealerweise in der Deutschschweiz mit mindes-

tens drei Behandlungszimmern, führen und Inte-

resse daran haben, die administrativen Aufga-

ben in vertrauensvolle Hände zu legen, während 

Sie weiterhin unter attraktiven Bedingungen 

praktizieren, freuen wir uns auf Ihre Kontakt-

aufnahme. Im Gegensatz zu einer grossen Kette 

bietet unser Kunde als Privatperson eine mass-

geschneiderte, nachhaltige und persönliche Lö-

sung für die Zukunft Ihrer Praxis.� Ref.-Nr. 3250

❯ ZENTRALSCHWEIZ UND ZÜRICH

ZAHNARZTPRAXIS GESUCHT

Für einen engagierten, jungen Zahnarzt suchen 

wir per sofort oder nach Vereinbarung eine Pra-

xis zur Übernahme. Ein Einstieg in eine Grup-

penpraxis (als selbstständig tätiger Zahnarzt) 

wäre ebenfalls denkbar. Favorisiert wird eine 

Praxis im Radius von 30 Minuten von Luzern 

oder Zürich sowie die Kantone Schwyz und Zug. 

Eine Praxisübernahme im Rahmen einer Sukzes-

sion wäre wünschenswert.� Ref.-Nr. 8445

ZAHNARZTPRAXIS GESUCHT

Für eine motivierte und engagierte Zahnärztin 

suchen wir eine gut etablierte und moderne 

Zahnarztpraxis zur Übernahme. Favorisiert wird 

eine Praxis in den Kantonen Luzern, Schwyz, Zug 

oder Zürich. Eine Praxisübernahme im Rahmen 

einer Sukzession wäre wünschenswert. Bei Inte-

resse freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme 

unter der Referenznummer 1190.� Ref.-Nr. 1190

Suche

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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kontrolle & 
-verbesserung

Strategie

Start-up

Personalsuche

verträge

eine unternehmensgründung erfordert sehr viel Zeit und Fachwissen. Damit sie sich auf Ihre  
kernkompetenzen konzentrieren und der Zukunft entspannter entgegenblicken können,  
profitieren  sie von unserer 25-jährigen erfahrung im bereich der Praxiseröffnung und Praxis-
übernahme. unter www.federer-partners.ch finden sie unser gesamtes leistungsangebot im 
start-up-bereich.

FeDerer & PArtners  · unternehmensberatung im gesundheitswesen Ag
Mitteldorfstrasse 3  · 5605 Dottikon  ·  t 056 616 60 60  ·  F 056 616 60 61
www.federer-partners.ch
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❯ KANTON BASEL-LAND

BL: NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR ZAHN-

ARZTPRAXIS

In einer dynamischen, stark wachsenden Ge-

meinde im Kanton Basel-Landschaft suchen wir 

für eine langjährig und bestens etablierte Zahn-

arztpraxis eine/n motivierte/n und versierte/n 

Nachfolger/in. Sie profitieren in der zentral ge-

legenen Praxis von grosszügigen, hellen Räum-

lichkeiten sowie von einem langjährig gewach-

senen Patientenstamm. Ein eigener Parkplatz, 

diverse Parkmöglichkeiten zur Mitbenützung 

sowie die Nähe zu Bahnhof und Tramhaltestel-

le garantieren die optimale Anreise sowohl mit 

ÖV als auch mit PV. Falls Sie den Schritt in die 

selbstständige Praxistätigkeit wagen möchten 

und wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr In-

teresse geweckt haben, melden Sie sich bitte 

schriftlich.� Ref.-Nr. 3405

❯ KANTON BERN

BE: NACHFOLGER/IN GESUCHT FÜR ZAHN-

ARZTPRAXIS

In einer dynamischen, stark wachsenden Ge-

meinde im Kanton Bern suchen wir für eine 

langjährig etablierte und ertragsstarke Zahn-

arztpraxis eine/n motivierte/n und versierte/n 

Nachfolger/in für die schrittweise Praxisüber-

nahme. Die Praxis befindet sich an zentraler 

Lage in grosszügigen, hellen Räumlichkeiten. 

Sie profitieren neben der guten Zusammenar-

beit mit dem langjährig eingespielten Praxis-

team inklusive angestellter Zahnärztin auch von 

einem langjährigen, treuen Patientenstamm. 

Falls Sie den Schritt in die selbstständige Pra-

xistätigkeit wagen möchten und wir mit diesem 

attraktiven Angebot Ihr Interesse geweckt ha-

ben, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Kontakt-

aufnahme.� Ref.-Nr. 3205

KIEFERORTHOPÄDISCHE PRAXIS IM KANTON 

BERN ZU ÜBERGEBEN

Für eine ausgesprochen zentral in einer dynami-

schen, stark wachsenden Stadt im Kanton Bern 

gelegene Kieferorthopädiepraxis suchen wir 

eine/n motivierte/n und engagierte/n Nachfol-

ger/in. Die langjährig etablierte und ertragsstar-

ke Praxis befindet sich in hellen, topmodernen 

und grosszügigen Räumlichkeiten. Die optimale 

Erreichbarkeit, die vollständige Digitalisierung 

sowie der technisch aktuellste Stand stellen ne-

ben dem treuen und grossen Patientenstamm 

weitere Pluspunkte dieses Angebots dar. Falls 

Sie den Schritt in die selbstständige Praxistä-

tigkeit wagen möchten und wir mit diesem at-

traktiven Angebot Ihr Interesse geweckt haben, 

melden Sie sich bitte schriftlich.� Ref.-Nr. 3565

Praxen

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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❯ KANTON FREIBURG

ZAHNARZTPRAXIS IN FRIBOURG ZU ÜBERGE-

BEN

Für eine an bester Lage in Fribourg situierte, 

langjährig etablierte und ertragsstarke Zahn-

arztpraxis suchen wir eine/n motivierte/n und 

versierte/n Nachfolger/in zur Praxisübernahme. 

Die volldigitale Praxis befindet sich in äusserst 

zentral gelegenen, grosszügigen und hellen 

Räumlichkeiten. Sie profitieren neben der gu-

ten Zusammenarbeit mit dem langjährig einge-

spielten Praxisteam auch von einem grossen, 

treuen Patientenstamm. Falls Sie den Schritt in 

die selbstständige Praxistätigkeit wagen möch-

ten und wir mit diesem attraktiven Angebot Ihr 

Interesse geweckt haben, melden Sie sich bitte 

schriftlich.� Ref.-Nr. 3475

❯ kanton ZÜRICH

ZAHNARZTPRAXIS IN ZÜRICH ZU ÜBERGEBEN

Für eine an bester Lage in Zürich situierte, lang-

jährig etablierte und ertragsstarke Zahnarztpra-

xis suchen wir eine/n motivierte/n oder mehrere 

versierte Nachfolger/innen zur Praxisübernah-

me. Die volldigitale Praxis befindet sich in zentral 

gelegenen, grosszügigen (4 Sprechzimmer) und 

hellen Räumlichkeiten. Sie profitieren neben der 

guten Zusammenarbeit mit dem langjährig ein-

gespielten Praxisteam auch von einem grossen, 

treuen Patientenstamm und der Zusammenar-

beit mit dem bisherigen Praxisinhaber. Falls Sie 

den Schritt in die selbstständige Praxistätigkeit 

wagen möchten und wir mit diesem attraktiven 

Angebot Ihr Interesse geweckt haben, melden 

Sie sich bitte schriftlich.� Ref.-Nr. 3555

Praxen

Interessiert? 
Melden Sie sich unter www.federer-partners.ch/marktplatz
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Käufer oder Verkäufer stirbt  

vor der Praxisübergabe – 

wer hat welche Rechte und Pflichten?

Markus Alder, Citlali Muster (Thouvenin Rechtsanwälte KLG)

Alles ist aufgegleist, der Kaufvertrag der 
Praxis in trockenen Tüchern – und dann 
kommt es zum Schockmoment: Eine der 
Parteien verstirbt, bevor die Übergabe 
vollzogen ist. Was nun? Je nach rechtlicher 
Struktur der Praxis, also Einzelfirma, Pra-
xisgemeinschaft oder juristische Person, 
und je nachdem, welche vertraglichen Vor-
kehrungen getroffen wurden – oder eben 
nicht –, hat dieser Todesfall ganz unter-
schiedliche rechtliche Folgen.

Grundsatz: Universalsukzession – Verträge 
leben weiter
Mit dem Tod einer Vertragspartei greift der 
Grundsatz der Universalsukzession: Das ge-
samte Vermögen, einschliesslich Rechte und 
Pflichten, geht automatisch auf die Erben über, 
sofern die Erbschaft nicht ausgeschlagen wird. 
Die Erben treten in die rechtliche Stellung des 
Verstorbenen ein, ohne dass es eines besonde-
ren Übertragungsakts bedarf. Für die Praxis-
übertragung bedeutet das: Der Tod einer Par-
tei hebt den Kaufvertrag nicht automatisch auf, 
sondern die Erben übernehmen grundsätzlich 
die Rolle des Verstorbenen im Vertragsverhält-
nis. Unterschiede ergeben sich je nach Praxis-
form und vertraglicher Gestaltung.

Die Einzelpraxis: Ende des Unternehmens 
– Fortbestand der Werte
Viele Zahnarztpraxen in der Schweiz sind als 
klassische Einzelunternehmen organisiert. 

Stirbt die Inhaberin oder der Inhaber nach 
Abschluss des Praxisübernahmevertrags, 
treten die Erben in die Verkäuferstellung ein 
und sind verpflichtet, den Vertrag zu erfüllen. 
Sie müssen die Praxis auf den Käufer übertra-
gen, das heisst: Sie sorgen für die rechtliche 
und wirtschaftliche Übergabe aller wesentli-
chen Praxisbestandteile – insbesondere der 
Praxisräumlichkeiten, des Inventars, des Pa-
tientenstamms und der Arbeitsverhältnisse – 
an den Käufer.

Stirbt der Käufer, stellt sich die Frage, ob 
seine Erben den Vertrag erfüllen können. Ver-
fügen sie nicht über eine ärztliche Zulassung, 
entfällt die Möglichkeit zur Vertragserfüllung. 
Der Vertrag muss dann rückabgewickelt wer-
den oder es können, je nach Regelung, Scha-
denersatzforderungen entstehen.

Rücktrittsklauseln oder Bedingungen für 
den Eintritt Dritter sind deshalb zentraler 
Bestandteil eines gut gestalteten Praxisüber-
nahmevertrags.

Praxisbeispiel: Ein junger Zahnarzt unter-
zeichnet im Juni 2025 den Kaufvertrag zur 
Übernahme einer Hausarztpraxis per Okto-
ber. Im Juli verstirbt er bei einem Unfall. Sei-
ne nichtärztlichen Erben können die Praxis 
weder übernehmen noch weiterführen. Ohne 
entsprechende Rücktrittsklausel muss der 
Vertrag rückabgewickelt werden, wobei dem 
Verkäufer bereits entstandene Kosten (z. B. 
Maklerhonorare oder juristische Beratung) 
ersetzt werden könnten.
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Praxisgemeinschaft: Fortsetzung oder Li-
quidation?
Praxisgemeinschaften in der Schweiz sind 
meist als einfache Gesellschaft organisiert. 
Stirbt ein Gesellschafter, wird die Gesell-
schaft grundsätzlich aufgelöst, sofern kein 
Gesellschaftsvertrag besteht, der eine so-
genannte Fortsetzungsklausel enthält. Eine 
solche Klausel erlaubt den verbleibenden 
Gesellschaftern die Weiterführung der Praxis; 
die Erben werden abgefunden.

Kommt es nach Abschluss eines Praxis-
übertragungsvertrags zum Tod eines Gesell-
schafters, treten die Erben in dessen Rechts-
stellung ein. Können sie nicht Gesellschafter 
werden – etwa mangels Eintrittsrecht oder 
ärztlicher Zulassung –, ist die Vertragserfül-
lung meist ausgeschlossen und der Vertrag 
muss rückabgewickelt werden.

Stirbt die Käuferin eines Anteils, hängt die 
weitere Abwicklung davon ab, ob die Erben 
in die Gesellschaft eintreten dürfen und die 
nötige Zulassung haben. Fehlen diese Vo-

raussetzungen, ist auch hier eine Rückabwick-
lung erforderlich.

Nur mit klaren Rücktrittsrechten, Ein-
trittsklauseln und Nachfolgeregelungen im 
Gesellschaftsvertrag bleibt die Praxisge-
meinschaft im Todesfall handlungsfähig und 
geordnet.

Praxisbeispiel: Eine Praxisgemeinschaft 
aus drei Zahnärztinnen besteht als einfache 
Gesellschaft. Eine Gesellschafterin schliesst 
einen Übertragungsvertrag ab, wonach sie 
ihren Anteil an eine externe Zahnärztin ver-
kaufen wird. Noch vor der formellen Über-
tragung verstirbt sie. Die verbleibenden 
Gesellschafterinnen möchten die Praxis wei-
terführen. Der Gesellschaftsvertrag enthält 
jedoch keine Fortsetzungsklausel. Die Pra-
xisgemeinschaft wird dadurch aufgelöst. Der 
Übertragungsvertrag kann nicht erfüllt wer-
den, da der Gesellschaftszweck wegfällt. Die 
Erben der Verstorbenen haben Anspruch auf 
einen Anteil am Gesellschaftsvermögen, die 
Käuferin erhält kein Eintrittsrecht.
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Juristische Person: Kontinuität trotz To-
desfall
Ist die Praxis als Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (GmbH) oder Aktiengesellschaft 
(AG) organisiert, bleibt die Gesellschaft als 
Rechtsträgerin vom Tod eines Gesellschaf-
ters unberührt. Die Anteile gehen grundsätz-
lich auf die Erben und Erbinnen über. Mass-
geblich sind dabei auch die Bestimmungen 
eines allfälligen Gesellschaftsvertrags oder – 
im Falle einer AG – eines Aktionärbindungs-
vertrags (ABV), welcher etwa ein Kaufs- bzw. 
Vorkaufsrecht, Einziehungsrecht oder ein Zu-
stimmungserfordernis für neue Gesellschafter 
bzw. Aktionäre enthalten kann. Der Tod des 
Verkäufers betrifft also nur die Gesellschaf-
terstellung, nicht aber die Handlungsfähig-
keit der Praxis. Der Betrieb kann fortgeführt 
und der Vertrag grundsätzlich wie vereinbart 
erfüllt werden. Gleiches gilt für den Todesfall 
auf Käuferseite – vorausgesetzt, der Erwerb 
der Anteile ist gesellschaftsrechtlich zulässig 
und nicht durch ABV-Regeln ausgeschlossen.

Es ist also auch in diesem Modell ratsam, 
vertraglich festzulegen, wie bei Tod einer 
Partei vorzugehen ist, insbesondere im Hin-
blick auf Rücktrittsrechte oder Nachfolge-
klauseln.

Praxisbeispiel: Ein Zahnarzt verkauft seine 
Anteile an einer Praxis-GmbH an seine Zahn-
arztkollegin. Der Kaufvertrag wird unterzeich-
net, doch noch vor dem Vollzug der Übertra-
gung verstirbt er. Seine Erben treten in den 
Vertrag ein und sind verpflichtet, die Anteile 
zu übertragen. Der Gesellschaftsvertrag ver-
langt aber die Zustimmung der verbleiben-
den Gesellschafterinnen zum Eintritt neuer 
Gesellschafter (also der Erben). Wird diese 
Zustimmung verweigert, kann der Vertrag 
nicht vollzogen werden. Je nach vertraglicher 
Regelung kommt es dann zur Rückabwicklung 
und die Käuferin erhält den Kaufpreis zurück.

Organisatorischer Stillstand und vertragli-
che Gestaltung
Ein Todesfall kann zu einem organisatori-
schen Stillstand führen – insbesondere, wenn 
Unterschriftsberechtigungen oder Entschei-
dungsbefugnisse ausschliesslich bei der ver-
storbenen Person lagen. In Einzelpraxen kann 
unter Umständen niemand mehr rechtsgültig 
handeln, bis eine Erbenvertretung oder ein 
Willensvollstrecker formell legitimiert ist. In 
Gesellschaften drohen Blockaden, wenn im 
Gesellschaftsvertrag keine klaren Nachfolge- 
oder Fortsetzungsklauseln vorgesehen sind.
Um die Handlungsfähigkeit der Praxis im To-
desfall zu sichern, sind daher zwei Aspekte 
zentral: Zum einen müssen Vollmachten und 
Zeichnungsberechtigungen stets aktuell ge-
halten werden. Zum anderen ist sicherzustel-
len, dass gesellschaftsrechtliche Regelungen 
– etwa zu Nachfolge, Einziehung oder Fort-
führung – nicht im Widerspruch zu erbrecht-
lichen Verfügungen wie Testamenten oder 
Erbverträgen stehen. Nur eine aufeinander 
abgestimmte Nachlass- und Gesellschafts-
planung garantiert, dass die Praxis im Ernst-
fall ohne Stillstand weitergeführt, übertragen 
oder geordnet liquidiert werden kann.

Fazit
Der Todesfall vor der Praxisübergabe ist für 
alle Beteiligten eine Herausforderung – emo-
tional wie rechtlich. Wer eine Praxis übergibt 
oder übernimmt, sollte sich der rechtlichen 
Folgen eines plötzlichen Todes bewusst sein. 
Eine vorausschauende Vertragsgestaltung 
kann Klarheit schaffen und Konflikte vermei-
den. Gerade in medizinischen Berufen, wo 
persönliche Bindung und Verantwortung zen-
tral sind, ist ein rechtsverbindlicher Rahmen 
essenziell.
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Schilddrüsenknoten und -karzinome:

ein Plädoyer für eine risikoadaptierte 

Abklärung und Therapie

Prof. Dr. med. Gudrun Neises, Prof. Dr. med. Stephan Haerle

Die diagnostischen Möglichkeiten zur Ab-
klärung von Schilddrüsenknoten haben sich 
stark verbessert. Ziel ist es, eine Überdi-
agnostik und -behandlung zu vermeiden. 
Bei Schilddrüsenkarzinomen ist die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit von grossem 
Wert. Das funktionierende Zusammenspiel 
der endokrinologischen, chirurgischen und 
nuklearmedizinischen Aspekte stellt für die 
Patient*innen einen entscheidenden Vor-
teil dar. Die posttherapeutische Hormon-
substitution gehört in erfahrene Hände. 

Überdiagnostik und Management von 
Low-Risk-Schilddrüsenkarzinomen 
In den letzten dreissig Jahren haben sich die 
diagnostischen Möglichkeiten zur Bewertung 
von Schilddrüsenknoten im Hinblick auf eine 
Malignität erheblich verbessert. Verschiede-
ne risikoadaptierte Stratifizierungssysteme 
ermöglichen eine gezielte Diagnostik und 

Abklärung. Gleichzeitig führt die zunehmen-
de Verfügbarkeit hochauflösender Bildge-
bungstechnologien sowie vermutlich auch 
eine tatsächliche Zunahme der Inzidenz diffe-
renzierter Schilddrüsentumore dazu, dass wir 
eine wachsende Zahl kleiner Schilddrüsen-
knoten mit niedrigem Risiko und fehlender 
klinischer Relevanz identifizieren und unnötig 
behandeln. In der Tat hat sich die Zahl der di-
agnostizierten Schilddrüsenkarzinome in den 
letzten Jahrzehnten verdreifacht – bei nahezu 
unveränderter Mortalitätsrate.

Die Daten deuten darauf hin, dass viele 
Karzinome lediglich durch intensivere Dia-
gnostik entdeckt werden und zu Thyreoidek-
tomien bei klinisch unbedeutenden Tumoren 
führen. 

Man soll sich der Problematik der Über-
diagnostik und Übertherapie von Low-Risk-
Schilddrüsenkarzinomen bewusst sein. Die 
Prognose variiert je nach Art des Schilddrü-
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senkarzinoms und erfordert ein jeweils unter-
schiedliches und risikoadaptiertes Vorgehen.

Risikoadaptierte Stratifizierungssysteme 
und weiterführende Diagnostik: Interdiszi-
plinarität ist ein Muss!
Interdisziplinarität 
Am Anfang einer jeden Abklärung hinsicht-
lich Schilddrüsenknoten steht die Anam-
nese, gefolgt von einer klinischen Untersu-
chung, laborchemischen Analyse, Hals- und 
Schilddrüsensonografie mit allenfalls er-
gänzender weiterer Diagnostik. Allgemein 
gilt, dass ein Netzwerk von interdisziplinä-
ren Partner*innen hierbei von Vorteil ist. 
Involviert in solche Prozesse können sein: 
Hausärzt*innen, Endokrinolog*innen, Hals-
Nasen-Ohrenärzt*innen, Radiolog*innen 
oder Nuklearmediziner*innen. 

Risikofaktoren
In der Anamnese interessiert nebst den Symp- 
tomen einer allfälligen Über- oder Unter-
funktion der Schilddrüse vor allem, ob eine 
familiäre Disposition hinsichtlich eines Schild-
drüsenmalignoms vorliegt. Weitere relevante 
Risikofaktoren sind die Dynamik des Knoten-
wachstums, Heiserkeit unklarer Genese, vor-
gängige Bestrahlung oder vorausgegangene 
maligne Erkrankungen. Auch das Vorliegen 
eines MEN-Typ-2-Syndroms (multiple endo-
krine Neoplasie Typ 2) kann für das Prozede-
re von entscheidender Bedeutung sein.
 
Prävalenz von Schilddrüsenknoten und 
Schilddrüsenkarzinom
Die klinische Palpation der Schilddrüse er-
folgt in einem nächsten Schritt. Generell gilt: 
5 % aller Frauen und 1 % aller Männer in 
Regionen ohne Jodmangel weisen palpable 
Schilddrüsenknoten auf. Die Häufigkeit von 
sonografisch detektierten Schilddrüsenkno-

ten in derselben Gruppe liegt im Mittel bei 
Faktor 10-, also circa 50 % der Gesamtpopu-
lation (w > m; ältere > jüngere). Schliesslich 
ergibt sich daraus eine Prävalenz von Karzi-
nomen in Knoten von etwa 10 %.

Sonographie, ultraschallgesteuerte Feinna-
delpunktion, Labor
Die Sonographie der Schilddrüsenknoten 
stellt einen wichtigen, wenn nicht den wich-
tigsten aller weiterführenden Abklärungs-
schritte dar. Ein sicherer Malignitätsaus-
schluss ist mittels Sonographie nicht möglich. 
Allerdings erhärtet die Summe von sonogra-
phischen Kriterien den Malignitätsverdacht. 
Diverse Klassifizierungssysteme zur Risiko-
stratifizierung der verschiedenen nationalen 
Fachgesellschaften stehen zur Verfügung und 
sollen angewendet werden. Mikrokalzifikati-
onen, unscharf begrenzte Knotenränder, Hy-
poechogenität und zentrale vaskuläre Perfu-
sionsmuster zählen zu den sonographischen 
Kriterien, die mit einem erhöhten Maligni-
tätsrisiko assoziiert sind.

Oft sind es mehrere einzelne Parameter, 
die die Weiterabklärung mittels ultraschall-
gesteuerter Feinnadelpunktion (USgFNP) 
rechtfertigen. Die Aussagekraft einer sol-
chen Punktion steigt, je mehr Zellmaterial 
vorliegt, respektive je mehr Erfahrung die 
Untersucher*innen mitbringen. Deshalb ist 
der Anschluss an die entsprechenden Fach-
stellen bzw. das regelmässige Durchführen 
der Prozedur so wichtig. Verschiedene Klassi-
fikationssysteme zur Risikostratifizierung sind 
verfügbar – eine häufige Anwendung findet 
das Bethesda-Klassifikationssystem. Je nach 
Klassifikation oder Fragestellung werden seit 
geraumer Zeit auch zusätzliche molekularpa-
thogenetische Abklärungen aus dem Punk-
tat vorgenommen, zum Beispiel die BRAF-
V600E-Mutation, die häufigste genetische 
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Mutation beim papillären Schilddrüsenkarzi-
nom. Letztere ist assoziiert mit aggressive-
rem Verhalten und kann das weitere Vorge-
hen mitbeeinflussen. 

Betreffend die Labordiagnostik im Zu-
sammenhang mit Schilddrüsenknoten ist die 
Bestimmung des Hormonstatus (TSH, fT3/4) 
sinnvoll, allenfalls noch die Bestimmung der 
entsprechenden Autoantikörper wie TPO-
AK oder TRAK. Eine Thyreoglobulinbestim-
mung ist erst nach kompletter Entfernung 
der Schilddrüse indiziert respektive wert- und 
sinnvoll. Die Calcitoninbestimmung als Scree-
ningparameter ist nur bei bestimmten Frage-
stellungen angezeigt. 

Chirurgische Behandlung 
Steht die Indikation zur diagnostischen und 
therapeutischen Operation, stellt sich die 
Frage nach der Radikalität. Wie eingangs er-
wähnt, scheint eine gewisse Überversorgung 
vermeidbar. Die Operationsindikationsstel-
lung ist mitunter der wichtigste therapeuti-
sche Schritt und soll entsprechend fundiert 
sein. Eine interdisziplinäre Absprache, zum 
Beispiel in einem Board oder unter erfah-
renen Kolleg*innen, hilft. Prinzipiell soll das 
Risiko einer chirurgischen Komplikation gut 
abgewogen sein, nicht zuletzt auf die je nach 
Karzinomart bezogene sehr gute Prognose.

Am häufigsten kommen die gut differen-
zierten papillären Schilddrüsenkarzinome 
vor. Es ist in der Literatur bekannt, dass eine 
Hemithyreoidektomie bei gut differenzier-
ten papillären Schilddrüsenkarzinomen ähn-
lich gute Outcomes aufweist wie die kom-
plette Organentfernung. Dies mit deutlich 
weniger häufigen iatrogenen Recurrensver-
letzungen oder permanentem Hypopara-
thyreoidismus. Erst bei einer Tumorgrösse 
> 2 cm Durchmesser steigt das Risiko von 
regionären und Fernmetastasen, sodass  

Tumoren < 2 cm Durchmesser auch als Low-
Risk-Tumoren eingestuft werden können. 
In einzelnen Leitlinien, wie derjenigen der 
American-Thyroid-Association (ATA), ist die 
Tumorgrösse nicht näher als Risikofaktor 
definiert. Wiederum andere Guidelines de-
finieren nodal-negative papilläre Mikrokarzi-
nome <= 10 mm als Cut-off für die Hemithy-
reoidektomie. 

Unabhängig davon, ob die entscheiden-
de Tumorgrösse als <= 10 mm oder als  
<= 20 mm definiert wird, scheint das Risiko 
für okkulte Metastasen bei gut differenzier-
ten papillären Karzinomen in diesem Korridor 
sehr gering, sodass auf eine ipsilaterale pro-
phylaktische Lymphknotenausräumung oder 
totale Thyreoidektomie beiderseits verzichtet 
werden kann. Multilokalität (> 4 Karzinom-
herde), Kapselinvasion, positiver BRAF-Status 
oder vaskuläre Infiltration sind histologische 
Parameter, die je nach Situation eine Kom-
plettierungsthyreoidektomie +/- adjuvante 
Radiojodtherapie erfordern. Die anderen 
Karzinomformen wie follikuläre Karzinome, 
onkozytäre Karzinome etc. erfordern weitere 
Überlegungen zur Festlegung des definitiven 
Behandlungsprozederes.

Galt die Schilddrüsenchirurgie noch im 
letzten Jahrhundert als potenziell tödlicher 
Eingriff, so ist die (peri-)operative Sterberate 
heute kein Thema mehr und auch die ope-
rativen Komplikationen wie Blutung oder 
Recurrensverletzung sind in geübten Händen 
als sehr gering einzustufen. Moderne Ultra-
schallenergiegeräte, wie Scheren, reduzieren 
die Operationsdauer im Vergleich zu früher 
dramatisch. Auch postoperative Blutungen 
werden weniger wahrgenommen. Die An-
wendung eines intraoperativen Nervenmo-
nitorings gibt den Schilddrüsenchirurg*innen 
zusätzliche Sicherheit beim Auffinden und 
Schonen der Stimmnerven. 
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Weitere Behandlung und Nachsorge
Nach der (Teil-)Entfernung der Schilddrü-
se und histologischer Aufarbeitung stellt 
sich die Frage nach weiterer Behandlung,  
Hormonsubstitution oder Nachsorge. 

a) Radiojodbehandlung
Je nach Histologie oder Vorhandensein 
einer genetischen Mutation, wie zum 
Beispiel BRAF V600E, ist eine adjuvan-
te Radiojodbehandlung indiziert. Die ver-
schiedenen Anbieter*innen einer solchen 
Behandlung handeln gemäss internen Richtli-
nien und in gemeinsamer Absprache mit den 
Operateur*innen und Endokrinolog*innen. 
Primär erfolgt die zusätzliche Behandlung 
unter endogener oder exogener Stimulation. 
Bei Hochrisikopatient*innen wird eine endo-
gene Stimulation bevorzugt, das heisst die 
Patient*innen werden postoperativ nach tota-
ler Thyreoidektomie nicht mit Hormonen sub-
stituiert. Diese Patient*innen erscheinen sozu-
sagen ausgehungert zur adjuvanten Therapie. 
Die Aufklärung der Patient*innen, Planung 
und Begleitung in dieser Phase ist wichtig. 

b) Postoperative Schilddrüsenhormonsub-
stitution bei Schilddrüsenkarzinom
Nach einer totalen Thyreoidektomie benö-
tigen alle Patient*innen eine postoperative 
Schilddrüsenhormontherapie. Eine Evaluati-
on der Schilddrüsenwerte (TSH, fT4) ist bei 
sämtlichen Patient*innen circa sechs bis zwölf 
Wochen postoperativ notwendig.

Dabei orientieren sich Beginn, Dosis, 
Art des Schilddrüsenhormons (Levothy-
roxin LT4 oder Liothyronin LT3) und TSH-
Zielwerte an der Notwendigkeit einer 
Radiojoduntersuchung/-ablation und dem 
Progredienz-/Rezidivrisiko. 

Bei Patient*innen mit Low-Risk-differenzier-
ten Schilddrüsenkarzinomen (Wahrscheinlich-

keit eines Rezidivs < 5 %) kann die Therapie 
mit Schilddrüsenhormonen in der Regel un-
mittelbar postoperativ begonnen werden, da 
grundsätzlich auf eine Radiojoduntersuchung 
oder -ablation verzichtet werden kann. Bei 
Patient*innen mit intermediärem Risiko er-
folgt zunächst eine individuelle Risikoabwä-
gung.

Erfolgt nur eine Lobektomie ohne bzw. 
mit Isthmusektomie wird möglicherweise kei-
ne Substitution mit Levothyroxin gebraucht 
bzw. kann postoperativ mit einer Substitu-
tion abgewartet werden, sofern präopera-
tiv keine relevante Hypothyreose bestand. 
Empfehlenswert ist jedoch eine Reevaluation 
der Substitutionsbedürftigkeit mit einer TSH-
Kontrolle circa sechs Wochen postoperativ. 
Ein TSH-Wert zwischen 0,5 und 3 mU/L ist bei 
Status nach Lobektomie akzeptabel.

c) TSH-Suppressionstherapie bei differen-
zierten Karzinomen (papilläres und folliku-
läres Schilddrüsenkarzinom)
Je nach Risikosituation und Ausmass der Chi-
rurgie ist eine TSH-Suppression bei differen-
ziertem Schilddrüsenkarzinom erforderlich. 

Durch die Suppression des TSH-Spiegels 
sollen Rezidive oder eine Progression bzw. 
das Wachstum residueller Schilddrüsenzellen 
oder Tumorzellen verhindert werden. Kei-
nen Effekt von TSH auf das Tumorwachstum 
zeigen das medulläre Schilddrüsenkarzinom 
(MTC) und das anaplastische Schilddrüsen-
karzinom.

Es ist allseits bekannt, dass das Thyreoi-
dea-stimulierende Hormon (TSH) eine be-
deutende regulatorische Rolle beim Fort-
schreiten von Schilddrüsenkrebs spielt. Dabei 
ist jedoch das Zusammenspiel verschiedener 
Signalwege und Wechselwirkungen mit vie-
len Faktoren komplex und bislang unklar. 
Darüber hinaus sind die Ergebnisse aus zahl-
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reichen Studien zur postoperativen Prognose 
von Fällen mit differenziertem Schilddrüsen-
krebs oft nicht vergleichbar und schwierig zu 
interpretieren. 

In Anbetracht der unzureichenden Evi-
denz sollten bei der Entscheidung zur TSH-
Suppressionstherapie mit einem TSH-Wert 
< 0,1 mIU/L Risiko und Nutzen einer mögli-
chen Progredienz mit den Nebenwirkungen 
der exogenen subklinischen Hyperthyreose 
– ganz besonders im höheren Alter und bei 
Vorliegen von Begleiterkrankungen – abge-
wogen werden. 

Negative Auswirkungen der TSH-Suppres-
sion sind Osteoporose, Knochenbrüche und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen einschliesslich 
Vorhofflimmern.

Unerwünschte Wirkungen einer Hormon-
substitution treten besonders bei Patienten 
mit einem TSH-Wert < 0,1 mIU/L signifikant 
häufiger auf. Bei Patienten mit TSH-Werten 
um 0,1 mIU/L sind Folgeerscheinungen weni-
ger zu beobachten. 

Es sollte stets die niedrigst mögliche Dosis 
gewählt werden, die es erlaubt, den jeweili-
gen TSH-Zielbereich zu erreichen. Die TSH-
Zielbereiche sind Empfehlungen. Diese müs-
sen nicht exakt eingehalten werden, sofern 
die Patient*innen eine leicht abweichende 

Dosierung besser vertragen. Die Anpassung 
der Schilddrüsenhormontherapie sollte nur in 
möglichst kleinen Dosisschritten und nicht zu 
häufig erfolgen.

Die Daten zeigen, dass bei Patient*innen mit 
niedrigem Rezidivrisiko eine LT4-suppressive 
Behandlung – nicht nachweisbarer TSH-Spie-
gel – nicht mit verringerter Krankheitsrückfall-
rate und krebsbedingter Mortalität assoziiert 
ist. Bei Patient*innen mit einem niedrigen Ri-
siko soll daher auf eine TSH-Suppression ver-
zichtet werden. Eine TSH-Suppression < 0,1 
mIU/L wird nur bei Patient*innen mit einem 
höheren Rezidivrisiko (> 20 %) nach der Pri-
märbehandlung empfohlen. Bei Patient*innen 
mit intermediärem Rezidivrisiko (5–20 %) soll-
te eine moderate TSH-Suppression (0,1–0,5 
mIU/L) angestrebt werden. Das Ansprechen 
auf die initiale Therapie (Operation und Ra-
diojodtherapie) ist von hoher Bedeutung für 
das individuelle Rezidivrisiko. Eine Neubewer-
tung des anfänglichen Rezidivrisikos und des 
TSH-Zielbereiches im postoperativen Verlauf 
ist daher erlaubt und gewünscht. Die initiale 
postoperative Risikostratifizierung kann sich 
also ändern: Somit bleiben nicht alle Low-
Risk-Patient*innen «low-risk» und umgekehrt 
verharren nicht alle High-Risk-Patient*innen in 
ihrem Hochrisikostatus.
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d) Nachsorge und Verlaufskontrollen 
Die Nachsorge des differenzierten Schild-
drüsenkarzinoms sollte sich zunächst an der 
initialen Risikoklassifikation orientieren. Im 
weiteren Verlauf ist sie abhängig vom Krank-
heitsverlauf, insbesondere vom Ansprechen 
auf die Initialtherapie, und sollte entspre-
chend angepasst werden.

Patient*innen mit differenzierten Schild-
drüsenkarzinomen haben meist eine nicht 
verringerte Lebenserwartung. Da Lokalre-
zidive oder Fernmetastasen jedoch noch 

nach vielen Jahren oder auch Jahrzehnten 
auftreten, sollte die Tumornachsorge für 
Patient*innen mit differenzierten Schilddrü-
senkarzinomen mindestens über zehn Jahre 
durchgeführt werden. In den ersten fünf Jah-
ren der Nachsorge treten Lokalrezidive oder 
Fernmetastasen am häufigsten auf.

Die Nachsorge umfasst die Überprüfung 
und medikamentöse Einstellung der Schild-
drüsenhormonsubstitution. Ebenso gehören 
zur Nachsorge unter anderem eine Sonogra-
phie der Schilddrüsenloge, der Halsweich-

Empfohlene TSH-Zielwerte – differenziert nach Risikoprofil und Therapiephase
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Therapiephase
RisikoproƂl /  
Ansprechen

TSH-Zielwert

Initiale  
Therapiephase 
(OP ± RIT)

Sehr niedriges Risiko 
(Hemithyreoidektomie)

Im Normbereich
Keine  
Suppression

Sehr niedriges Risiko 
(komplette Thyreoid-
ektomie)

Im Normbereich Keine Suppression

Niedriges Risiko – ex-
zellentes Ansprechen

0,5–2,0 µIU/l Tg < 0,2 ng/ml

Niedriges Risiko – in-
komplettes Ansprechen

0,1–0,5 µIU/l Tg ≥ 0,2 ng/ml

Mittleres Risiko 0,1–0,5 µIU/l

Hohes Risiko < 0,1 µIU/l

Ab Response-
Evaluation  
(6–12 Monate)

Exzellentes  
Ansprechen

0,5–2,0 mU/l

Gutes/akzeptables 
Ansprechen

0,1–0,5 mU/l
Unter Beachtung von 
Risikofaktoren

Biochemisch unvoll-
ständiges Ansprechen

0,1–0,5 mU/l
Unter Beachtung von 
Risikofaktoren

Strukturell unvollstän-
diges Ansprechen

< 0,1 mU/l
Unter Beachtung von 
Risikofaktoren
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teile/Lymphknoten, eine Bestimmung des 
Tumormarkers Thyreoglobulin (Tg) und der 
Thyreoglobulin-Antikörper (TAK). Tg-Anti-
körper müssen immer mitbestimmt werden, 
da diese die Messung von Thyreoglobulin be-
einträchtigen und auch prognostisch wichtig 
sein können. 

Für Patient*innen nach kompletter Organ-
entfernung gefolgt von einer Radiojodthe-
rapie sind in der Nachsorge eines differen-
zierten Schilddrüsenkarzinoms (papillär und 
follikulär) die Ganzkörperszintigraphie und 
das stimulierte Thyreoglobulin zentrale Un-
tersuchungen. Es werden so Restgewebe, 
Rezidive oder Metastasen frühzeitig detek-
tiert. Die Ganzkörperszintigraphie dient der 
Visualisierung von jodaufnehmendem Rest-
gewebe oder Metastasen. Die Durchführung 
erfolgt sechs bis zwölf Monate nach der Ra-
diojodtherapie. In der Folge wird diese nicht 
mehr routinemässig vorgenommen. 

Die TSH-Stimulation erfolgt durch den 
Entzug von Levothyroxin für vier Wochen 
oder die Gabe von rekombinantem huma-
nem TSH (z. B. Thyrogen). Ein Thyreoglo-
bulinwert < 1 unter Stimulation spricht für 
eine sehr gute Prognose. Bei Patient*innen 
nach totaler Thyreoidektomie ohne Radio-
jodtherapie fällt der unstimulierte Tg-Wert 
im Laufe der Nachsorgejahre häufig in den 
nicht messbaren Bereich und kann in diesen 
Fällen als zuverlässiger Indikator für eine 
unauffällige Nachsorge gewertet werden. 
Dennoch sollten sonographische Verlaufs-
kontrollen vorgenommen werden. Das 
Thyreoglobulin ist bei Patient*innen nach 
Hemithyreoidektomie ein unzuverlässiger 
Verlaufsparameter. Jedoch können auch 
bei kleinen Karzinomen nach Lobektomie 
Rezidive auftreten. Daher sind wiederum 
regelmässige sonographische Nachsorge-
untersuchungen von hoher Bedeutung. In 

den ersten fünf Jahren nach Operation und 
Radiojodtherapie sollte die Nachsorge halb-
jährlich erfolgen. Nachfolgend können die 
Nachsorgeintervalle auf zwölf Monate oder 
langfristig auf zwölf bis vierundzwanzig Mo-
nate verlängert werden.

Ausblick und Fazit 
Keine pauschalen Therapieempfehlungen – 
ein individualisiertes, risikoadaptiertes Vor-
gehen ist sinnvoll und zeitgemäss!

Die Risikostratifizierung zur Detektion von 
Schilddrüsenkarzinomen und -knoten wird 
sich in Zukunft weiter verfeinern, sodass 
Hochrisikokarzinome besser von niedrigrisi-
kobehafteten Tumoren und benignen Kno-
ten unterschieden werden können. Dies wird 
eine noch gezieltere Entscheidung zwischen 
operativer und konservativer Behandlung er-
möglichen. 

Die Behandlung und Nachsorge von 
Patient*innen besonders mit differenzier-
tem Schilddrüsenkarzinom hat sich in den 
letzten Jahren weiterentwickelt. Statt eines 
einheitlichen Behandlungsansatzes für alle 
Patient*innen wird heute ein individualisier-
tes Vorgehen priorisiert. 

Es gilt, eine Überbehandlung und eine 
belastende Nachsorge bei der Mehrheit der 
Patient*innen mit guter Prognose zu vermei-
den. Ganz im Sinne von «weniger ist mehr» 
sind die Entwicklungen Ausdruck eines ver-
änderten Managements insbesondere von 
Low-Risk-Schilddrüsenkarzinomen. 

Wichtige Massnahmen können sein eine 
verbesserte Umsetzung der Behandlungs-
empfehlungen in die Praxis, zurückhaltende 
Nutzung von Radiojod, weniger und geziel-
te TSH-Suppressionstherapien, Anwendung 
weniger extensiver Operationen (z. B. Hemi- 
statt totaler Thyreoidektomie) und eine akti-
ve Überwachung (Active Surveillance). 
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logie und Diabetologie
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Praxis für Endokrinologie 
und Diabetologie
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041 552 05 06
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Gründer und Inhaber des Zentrums für 
Kopf-Hals-Chirurgie. Er ist ausgewiese-
ner und international anerkannter Schild- 
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Faszination Segeln

Prof. em. Gregor Naef, Prof. Dr. Jana Koehler

Das Segeln auf dem See oder Meer ist 
eine wunderbare Aktivität, die uns Men-
schen durch ihre Verbindung zur Natur, 
das Gefühl von Freiheit und Abenteuer, 
Teamarbeit, technische Komplexität, Ent-
spannungsmöglichkeiten oder die sport-
liche Herausforderung begeistert. Segeln 
vermittelt ein Gefühl von Freiheit, indem 
man sich von der Hektik des täglichen 
Lebens entfernt und sich auf das Wasser, 
das Wetter und den Wind konzentrieren 
muss. Die Bewegung des Bootes und das 
Rauschen des Wassers tragen zu einer ent-
spannten und beruhigenden Atmosphäre 
bei. An windigen Tagen kann es sogar be-
rauschend sein. 

Während manche Segler das Segeln als rei-
nen Sport betrachten, ist es für andere eher 
von meditativer oder spiritueller Natur. Pas-
sionierte Segler werden sagen, dass Segeln 
ihre Lebensweise bestimmt. Diese Lebens-
weise wird häufig von Generation zu Genera-
tion weitergegeben. Eltern bringen oft ihren 
Kindern und Enkelkindern Segelfähigkeiten 

bei und geben ihre Liebe und Leidenschaft 
an die nächste Generation weiter. So war es 
auch bei meiner Partnerin Jana, die durch ihre 
Eltern das Segeln bereits als kleines Kind auf 
den Berliner Seen und Flüssen kennengelernt 
hat. Auf einem 20er-Jollenkreuzer hat sie das 
Segeln von Grund auf kennen- und lieben ge-
lernt und hat in ihren ersten drei Lebensjah-
ren den ganzen Sommer auf dem Boot ver-
bracht. Kinderschwimmwesten gab es nicht 
und Helikoptereltern waren unbekannt. Ab 
und zu fiel die Kleine ins Wasser, wurde aber 
immer wieder rechtzeitig herausgefischt. So 
erlernte sie den richtigen Umgang mit den 
Elementen auf ganz entspannte Weise und 
nebenbei wurden Mut und Selbstvertrauen 
aufgebaut. Noch heute schaut sie morgens 
nach dem Aufstehen nach dem Wind, was bei 
mir anfänglich Unverständnis auslöste, da ich 
selbst noch nie vorher gesegelt war.

Das Segeln als Hobby begleitet sie so 
schon das ganze Leben lang und über die 
Zeit hat sie ihr Können immer mehr vertieft. 
Mit vierzehn Jahren hat sie den Binnensegel-
schein erworben und war viel mit ihrer kleinen 
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Jolle unterwegs. Später hat sie den Küsten-
segelschein erlangt und sogar eine Ausbil-
dung als Katamaran-Segellehrerin absolviert. 
Seit einigen Jahren unterrichtet sie auch als 
Segellehrerin bei der Marina Segelschule in 
Luzern auf dem wunderschönen Vierwald-
stättersee, wo wir gerne eine Surprise-Segel-
yacht mieten und nicht nur die traumhafte 
Landschaft, sondern auch die Begegnungen 
mit den historischen Dampfschiffen genie-
ssen. Während viele Freizeitseglerinnen und 
-segler vor allem bei schönem Wetter segeln 
gehen, wird in der Segelschule immer gese-
gelt, egal wie das Wetter ist. Regen, starker 
Wind – kein Problem. Zur Belohnung winken 
ein einsamer See, spannende Segelerfahrun-
gen und dramatische Wolkenbilder – und 
wenn Flaute ist, können Hafenmanöver und 
das Ankern geübt werden. So sind dann auch 
die Voraussetzungen für eine entspannte Ba-
depause gegeben. 

Im Gegensatz zu meiner Partnerin bin ich 
eher mit Ballsportarten gross geworden. Vor 
allem Tennis und später Golf haben mich be-
gleitet und begeistert. Aber angesteckt durch 
Jana wollte ich selbstverständlich das Segeln 
auch kennenlernen. Meine Segeltaufe habe 
ich in den Ferien auf Fuerteventura erlebt. 
Meine Partnerin hatte eine Katamaran- und 
ich eine Tenniswoche gebucht. Nachmittags 
sind wir gemeinsam die Küste entlang gese-
gelt. Mein erster Segeltag und gleichzeitig 
mein Schlüsselerlebnis war mein erster Se-
gelturn bei schönstem Wetter und strammen 
Windverhältnissen. Wir machten den Kata-

maran segelklar. Ohne jegliches Segelwissen 
und mit viel Vertrauen in meine Partnerin bin 
ich auf den Katamaran geklettert und in See 
gestochen. Die Segel wurden dichtgeholt und 
wie durch ein Wunder setzte sich das Boot 
fast lautlos, untermalt vom Gurgeln des Was-
sers, in Bewegung. Einfach so, ohne Motor, 
ohne Paddel! Vom Moment des Ablegens an 
ging es nur noch darum, das Zusammenspiel 
von Wind, Wellen, Segel und Ruder zu koor-
dinieren. Mit etwas Glück erlebten wir auch 
plötzlich fliegende Fische, die unser Boot 
begleiteten und immer wieder vor uns auf-
tauchten und voranflogen. Meine Partnerin 
hat sogar schon Delfine als Begleiter gehabt. 
Es ging nicht darum, irgendwo hinzukom-
men, sondern darum, in jedem Augenblick 
das Richtige zu tun. «Der Weg ist das Ziel!» 
– in vielen Zusammenhängen klingt das eher 
albern und bestenfalls leicht esoterisch. Aber 
wenn es eine Tätigkeit gibt, auf die dieses 
Motto zutrifft, dann ist es das Segeln. 

Von diesem Schlüsselerlebnis an hat mich 
das Segelfieber gepackt und ich wollte das 
Segeln vertieft lernen. So habe ich auf dem 
Gardasee jeweils während einer Woche zu-
nächst den VDWS-Cat-Grundschein erlangt, 
Kenterung inklusive, und dann zwei Fortge-
schrittenenkurse für Jollen erfolgreich absol-
viert. Für die Abschlussregatta in unserem 
Kurs konnte ich Jana als Verstärkung für un-
ser Boot anheuern und so gewannen wir die 
Regatta. Zumindest ist nun das theoretische 
und praktische Wissen vorhanden, und etwas 
Praxiserfahrung habe ich auch. Aber gutes 
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Segeln erlernt man nur durch sehr häufiges 
Üben, bei dem man dem Wind nachspürt 
und versucht, mit dem Boot die optimale 
Amwindkante zu finden. Da der Wind sich 
ständig ändert, ist eine permanente Suche 
garantiert. So kann Segeln zu einer Lebens-
einstellung werden und schnell süchtig ma-
chen. Wie im richtigen Leben suchen wir 
doch alle immer den besten Kurs und manch-
mal muss man halt mit Gegenwind segeln. 

Seit einiger Zeit sind wir auch Mitglieder 
bei der Seglervereinigung Oberrieden SVO 
am Zürichsee, wo wir die sportlichen und ge-
selligen Anlässe mit gutem Essen sehr schät-
zen. Mittlerweile hat sich Jana eine Gazelle 
des Sables – den kleinsten Langkieler der 
Welt – gekauft, mit der wir schöne Stunden 
auf dem Zürichsee verbringen und die mich 
mit ihren vielen Segeln und ihrer winzigen 
Grösse noch ganz schön fordert.

Die Motivation für das Segeln kann sehr 
unterschiedlich sein: Einige Menschen segeln 
wegen des Erlebnisses selbst, andere segeln, 
um neue Orte zu entdecken. Einige segeln, 
um Frieden zu finden, andere, um mit ande-
ren Menschen in Kontakt zu treten. Manche 
Menschen segeln, weil sie sich beim Segeln 

besser fühlen, andere, um der Welt zu ent-
fliehen. Unabhängig von den verschiedenen 
Gründen zieht es Seglerinnen und Segler aufs 
Wasser und zum Wind. Sie sind bereit, hart 
zu arbeiten, um die Kraft des Windes und der 
Wellen einzufangen und dorthin zu lenken, 
wo sie hinwollen – geistig und körperlich. 
Segeln ist eine anspruchsvolle, aber auch 
lohnende Aktivität. Es ist ein Sport, der Men-
schen jeden Alters Spass macht. Es lehrt uns 
Geduld, Disziplin und Teamgeist – Tugen-
den, die sich im Alltag als nützlich erweisen. 

Segeln ist eine wunderbare Art, die Frei-
zeit zu verbringen, und zugleich eine wertvol-
le Zeit, die wir mit unseren Lieben oder allein 
zubringen können. Das Gefühl von Freiheit 
und die Konzentration auf Wasser und Wind 
lassen alles andere vergessen. Die Bewegung 
des Bootes und das Rauschen des Wassers 
tragen zu einer entspannten und beruhigen-
den Atmosphäre bei. Spass macht es vor 
allem, wenn dabei die eigenen Fähigkeiten 
nicht über-, jedoch auch nicht unterfordert 
werden. Dann stellt sich der Flow-Zustand 
ein. Alles andere wird nebensächlich. Job, 
Büro, Stress? Alles vergessen, und zwar so-
fort. 
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Know You Can
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